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Vorwort  

Angesichts des weltweiten Klimawandels, als dessen Hauptverursacher die Verbrennung fossiler 
Energieträger anzusehen ist, wird die Suche nach Alternativen immer dringlicher. Eine Möglichkeit wird in 
der verstärkten Nutzung der Sonnenenergie gesehen. Photovoltaikanlagen auf Dachflächen können einen 
Beitrag zur Beschränkung der Erderwärmung und zur Bewahrung der Schöpfung sein. 

 
Die Dachflächen von kirchlichen Gebäuden, die nicht unter Denkmalschutz stehen, bieten gute 
Möglichkeiten für die umweltgerechte Erzeugung von Strom durch eine Photovoltaikanlage. Für 
Kirchengemeinden bieten sich zwei Möglichkeiten: 

Zum einen können sie selbst in eine solche Anlage investieren und zum Stromerzeuger werden. Zum 
anderen können sie geeignete Dachflächen an einen Betreiber vermieten. Beide Wege eröffnen auch die 
Möglichkeit, Gelder einzunehmen, die für gemeindliche Zwecke zur Verfügung stehen. Das Engagement von 
Kirchengemeinden kann auf andere ansteckend und vorbildhaft wirken. 

In dem vorliegen Leitfaden „Strom aus der Sonne“ finden Sie Antwort auf alle Fragen, die bei der Planung 
von Photovoltaikanlagen entstehen können. Er enthält z.B. auch einen Mustervertrage für die Verpachtung 
von Dachflächen. 

 
All denen, die bei der Erstellung des Leitfadens mitgewirkt haben, sei herzlich gedankt. Allen voran Herrn 
Prof. Dr. Karl Keilen vom Ministerium für Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz und Herrn 
Thomas Anton vom IfaS Institut, Umwelt-Campus Birkenfeld, der die inhaltliche Gestaltung des Leitfadens 
übernommen hat. 

 
Es wäre zu begrüßen, wenn in den Gemeinden die Möglichkeit zur Erzeugung von Strom aus der Sonne 
genutzt würde und dadurch ein kleiner Beitrag zur Schonung der Umwelt und zur Bewahrung von Gottes 
guter Schöpfung geleistet würde. 

 
 
 

 
Gottfried Müller 
Oberkirchenrat 
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„Die Schöpfung zu bewahren, das ist unsere gemeinsa me 

Aufgabe!“ 

Weltweit wurden 2003 durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas etwa 
25 Milliarden Tonnen des Klimagases Kohlendioxid in die Atmosphäre emittiert. 
Die Folgen der damit einhergehenden Klimaänderung gefährden zunehmend 
unsere Lebensgrundlagen, bedrohen die Existenz vieler Pflanzen und Tiere, 
zunehmend auch uns Menschen.   

 

Klimaschutz ist nicht nur ein Gebot der ökologischen, sondern auch der 
ökonomischen Vernunft! Denn Energiesparen, der Einsatz von 
Effizienztechnologien und der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien 
wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme – das heißt eine nachhaltige 
Energiepolitik - reduziert nicht nur die Klima- und Schadgasemissionen.  

 

Der Umbau des fossilen und atomaren Energiesystems zu einem auf Erneuerbaren basierenden System ist 
weit mehr. Er ist ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit, indem wir heute nicht die Ressourcen 
verschwenden, auf die auch unsere Enkel angewiesen sind. Er ist ein Beitrag, mit neuen 
Energietechnologien auch den Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern Zugang zu Energie 
und damit zu Wohlstand zu ermöglichen. Er ist auch ein Handeln in sozialer Verantwortung. Denn zu Ende 
gehende fossile Energieträger werden Preisentwicklungen annehmen, die für weniger Betuchte immer 
weniger bezahlbar sind. Und: Es ist ein Beitrag zur Friedenssicherung. „Die Sonne scheint für alle“. Insoweit 
sind „Kriege für Öl“ keine Problemlösung, sondern in Zukunft immer mehr das Problem! 

 

Wir wissen heute um diese Sachverhalte. Dennoch werden die Erfordernisse des Klima- und 
Ressourcenschutzes immer noch vielfach aus dem Bewusstsein verdrängt oder verharmlost. Nicht-
Wahrhaben- und Nicht-Verstehen-Wollen, aber auch Trägheit und Bequemlichkeit sowie das Setzen auf die 
„billigste, auf die späteste“ Problemlösung kennzeichnen die Diskussion. 

 

„Verantwortung wahrnehmen für die Schöpfung“, das ist die Antwort der Kirchen auf diese 
Herausforderungen, schon 1985 formuliert in der Botschaft einer gemeinsamen Erklärung des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz.  

 

Als „Anwalt der Schöpfung“, als „Anwalt der Schwachen“, als „Anwalt der Einen Welt“  sind die Kirchen für 
mich wichtige Partner, auch bei der Herausforderung des Klimaschutzes. Mit ihrem moralischen Gewicht, 
ihrer gesellschaftlichen Autorität und den Kirchen als Vorbild im täglichen Handeln - sei es als 
Bildungsträger, als Grundeigentümer, als Bauherr – gilt es, die Menschen zu gewinnen, für ein Mitmachen 
beim Klimaschutz und für die Sicherung unserer Zukunft. 

 

Das Projekt „Strom aus der Sonne“ der Evangelischen Kirche der Pfalz ist eine entsprechende nach außen 
wirkende Botschaft. Hierfür danke ich vor allem der Umweltpfarrerin der Ev. Kirche der Pfalz, Frau Bärbel 
Schäfer, die das Projekt angeregt hat und engagiert betreibt, aber auch Herrn Thomas Anton vom Umwelt-
Campus Birkenfeld, der das Projekt fachlich begleitet.  

 

Gott hat uns die Sonne als Quelle des Lebens geschenkt. Nutzen wir sie umfassend für die Sicherung 
unserer Zukunft. 

 

 
Margit Conrad 
Staatsministerin für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz 
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1 Ablaufschema für ein PV-Projekt in der Kirchengem einde 

1. Erkundungsphase 
- Vermutung geeigneter sonniger Dachflächen (Pfarrhäuser, Kindergärten, Gemeindehäuser, Tagungsstätten, 

Verwaltungsgebäude) 
- Erste Einschätzung der Solartauglichkeit durch kostenlose vor-Ort- Besichtigung fachkundiger Solarfirmen 
- Erste Kontakte zur Kirchenverwaltung (erste Einschätzung zur möglichen Erlaubnis der Anlage, zu 

Denkmalschutz, zur Kreditaufnahme, zu Umsatzsteuernummer und der zuständigen Regionalverwaltung) 
- Meinungsbildung der Entscheidungsträger (Kirchenvorstand, Verwaltungsleitung) 

2. Planungsphase unter Einbeziehung kompetenter Anb ieter 
Auswahl einer geeigneten Dachfläche 
- max. Installationsfläche 
- voraussichtliche Ertragsleistung pro kWp 
Ermitteln der Anlagengröße 
- gewünschte Leistung der Anlage 
- ungefähre Höhe der Investitionen 
- erforderliche Dachfläche 
Ermitteln der Anlagentechnik 
- mono-/polykristallin oder Dünnschichtzellen 
- Auslegung der Wechselrichter 
- Ausrichtung der Zellen (Quer, längs, Schrägverschattung) 
Komplett-Angebote von Fachfirmen 
- mehrere vergleichbare Angebote (Komplettpreise 2009 unter 3.600 Euro/kWp) 
- Konkretisierung der notwendigen Investitionskosten 
Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Energieversorgun gsunternehmen 

3. Genehmigungs- und Entscheidungsphase 
- Beschluss des Kirchenvorstandes oder einer Behördenleitung zur eigenen oder fremden PV-Anlage 
- Genehmigung der Kirchenbehörde (Bauabteilung, Denkmalschutz etc.) zur Errichtung einer Anlage 
- Genehmigung der Kirchenbehörde zur Aufnahme eines Fremdkredites oder Gewährung eines Kirchenkredites 

bzw. Zuschusses 
- Klärung der Umsatzsteuer-Abzugsberechtigung mit Regionalverwaltung oder Steuerberatung 

4. Finanzierungsphase 
Erstellen eines Finanzierungskonzeptes und einer Wir tschaftlichkeitsberechnung 
- Fremdkapitaleinsatz (KfW-Kredit) oder kircheninterner Kredit 
- Eigenkapitaleinsatz (einmalig oder regelmäßig) 
- Vorgespräche mit Regionalverwaltung bzw. Steuerberater 
- voraussichtlicher Ertrag 
- Zeitpunkt der Amortisation 
Beantragen des KfW-Kredits oder Kirchenkredits 
Bewilligung und Auszahlung des Kredits 

5. Bauphase 
Auftragsvergabe 
- voraussichtliche anteilige Vorfinanzierung, Lieferung, Einlagerung 
- voraussichtlicher Installationstermin und -dauer 
- voraussichtliche Inbetriebnahme 
Lieferung und Installation 
- Terminabsprache für Liefertermin und Installation 
- Gerüst aufstellen, Aufständerung, Montage von Modulen, Leitungen, Wechselrichtern, Zähler 
- Ausstellen der Abnahmebescheinigung durch eingetragenen Elektroinstallateur 
Abnahme und Inbetriebnahme der Anlage 
- Vorlage der Zertifikate der technischen Bauteile 
- Vorlage der Abnahmebescheinigung 
- Abnahme durch das zuständige Energieversorgungsunternehmen  
- Anschluss der Anlage an das öffentliche Netz 

6. Betriebsphase 
Anmelden der Anlage bei der Bundesnetzagentur 
Anzeige der Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit b eim Finanzamt 
- Beantworten des Fragebogens zur gewerblichen Anmeldung beim Finanzamt 
- monatliche Umsatzsteuervoranmeldung (nur in den ersten 2 Jahren, dann jährlich) 
Abschluss  eines Einspeisevertrages mit EVU oder nur nach EEG 
- Regelmäßige (z.B. vierteljährliche) Abrechnung mit dem Energieversorgungsunternehmen 
Abschluss einer Versicherung für die PV-Anlage  
- sofort, nach Ablauf von Garantiezeiten, Zusatz bei bestehenden Versicherungen 
Regelmäßige Betriebskontrolle oder elektronische Üb erwachung der Anlage  
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2 Aufbau und Funktionsweise einer Photovoltaikanlag e 

Die Energie der Sonne bildet eine der wichtigsten Grundlagen für das Leben auf der Erde. Pro Jahr strahlt 
sie mehr als das 10.000-fache an Energie auf die Erde, wie von der gesamten Weltbevölkerung benötigt 
wird. Nahezu alle technisch genutzten Energieträger sind direkt oder indirekt auf die Energie der Sonne 
zurückzuführen, dazu gehören auch Pflanzen am Beginn einer jeden Nahrungskette und alle davon 
profitierenden Lebewesen. Kohle, Öl und Erdgas sind nichts anderes als die Überreste von vorzeitlichen 
Wäldern und Meeresorganismen, die über Jahrmillionen hohem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt 
waren. 

Sonnenstrahlung zählt zu den so genannten regenerativen Energieträgern, d.h. zu den Energiequellen, die 
gemessen an menschlichen Maßstäben unerschöpflich sind. In Zahlen ausgedrückt: Die Sonne ist seit mehr 
als 5 Mrd. Jahren der wichtigste Energielieferant – und wird es auch für die nächsten 5 Mrd. Jahre sein. 
Photovoltaikanlagen wandeln das Sonnenlicht unmittelbar in elektrischen Strom um. 

In Deutschland werden – außer in abgelegenen Regionen wie beispielsweise auf Berghütten – fast 
ausschließlich netzgekoppelte Photovoltaikanlagen betrieben, um von der gesetzlich festgelegten Vergütung 
zu profitieren. Diese sind mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden und speisen den produzierten Strom ein 
– oder dienen zum unmittelbaren Decken des Eigenbedarfs von Haushalten oder Betrieben. Daher bilden 
netzgekoppelte Solarstromanlagen den Schwerpunkt dieses Leitfadens. 

Der Einsatz von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen auf Gebäuden ist ein Ansatz zu einer dezentralen 
Energieversorgung. Das heißt eine Verlagerung der Stromproduktion weg von zentralen Großkraftwerken 
hin zu den Verbrauchern. Bereits durch eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von 5 kWp und einer 
Größe von ca. 35 m², kann – rein rechnerisch – der Strombedarf eines 4-köpfigen Haushaltes gedeckt 
werden. Eine Anlage dieser Größe lässt sich in vielen Fällen auf der Dachfläche eines Einfamilienhauses 
unterbringen. Eine Anlage dieser Größe kann in vielen Fällen auf der Fläche des Daches einer 
Kindertagesstätte, eines Kindergartens oder des Gemeindezentrums installiert werden. Häufig stehen auch 
weitaus größere Flächen zur Verfügung. 

2.1 Funktionsweise einer Solarzelle 

Eine Solarzelle besteht aus einer sehr dünnen Schicht eines Halbleitermetalls. In der Regel wird hierzu 
Silizium verwendet. Das Ausgangsmaterial Quarzsand steht nahezu unbegrenzt zur Verfügung – und kann 
zudem aus ausgedienten Solarzellen recycelt werden. Diese Schicht aus hochreinem Silizium ist mit 
Fremdelementen, meist Bor und Phosphor, dotiert (gezielt durchsetzt). So entsteht innerhalb des 
Halbleitermaterials ein elektrisches Feld. Durch Wechselwirkung mit einstrahlendem Sonnenlicht (innerer 
Photoeffekt) werden Ladungsträger frei geschlagen und durch das elektrische Feld zu den Kontakten der 
Solarzelle abgelenkt. Wird der Stromkreis durch einen äußeren Verbraucher geschlossen, kommt schließlich 
ein elektrischer Strom zu Stande. 

Eine einzelne Solarzelle erreicht nur eine geringe Spannung von ca. 0,6 V. Die Stromstärke ist von der 
Größe der Zelle abhängig. Typische Solarzellen mit einer Größe von 10 x 10 cm erzeugen 2,5-3,5 A Strom. 
Die Leistung einer einzelnen Zelle beträgt somit nur wenige Watt. 40-80 Solarzellen werden zu einem 
Solarmodul zusammengefasst und erhalten dabei unter anderem eine schützende Deckscheibe aus Glas, 
einen Rahmen zur Montage und Kabelanschlüsse. Die Module werden dann zu Anlagen verschaltet; eine 
1 kWp-Anlage besteht – je nach Größe der Module und Technologie der Solarzellen – aus ca. 4-12 Modulen. 

2.2 Solarzellentypen 

Je nach Produktionsverfahren werden Solarzellen in zwei Hauptgruppen unterteilt. 

Kristalline Zellen bestehen aus Siliziumkristallen und werden in zwei verschiedenen Ausführungen 
hergestellt: Monokristalline Zellen (mc-Si) bestehen aus einem einzigen großen Siliziumkristall und erreichen 
einen Wirkungsgrad von 15-18 %. Polykristalline Zellen (pc-Si) bestehen aus mehreren kleineren 
Siliziumkristallen. Sie erreichen einen ähnlich hohen Wirkungsgrad von 13-16 %. Bei der Angabe des 
Wirkungsgrads ist sorgfältig zu unterscheiden, ob sich die Angaben auf eine Solarzelle oder ein Solarmodul 
beziehen. Bedingt durch den Rahmen und eine nicht vollständige Nutzung der Modulfläche fällt der 
Wirkungsgrad des Moduls zwangsläufig etwas niedriger aus. 
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Quelle: Eigene Bildaufnahmen 

Abbildung 2-1: Polykristalline Module (links) und monokristalline Module (rechts) 

 

Die zweite Gruppe bilden Dünnschicht-Zellen mit einer großen Vielfalt an Typen. Der Name ist synonym für 
den Aufbau: Auf ein Trägermaterial werden Schichten von photoaktiven Halbleitern mit einer Stärke im 
Mikrometer-Bereich aufgebracht. 

Eine Variante betrifft aufgedampftes, nicht-kristallines Silizium (amorphes Silizium). Zellen aus amorphem 
Silizium (a-Si) haben gegenüber den kristallinen Zellen einen deutlich geringeren Materialbedarf und 
niedrigere Herstellungskosten; dafür liegt der Wirkungsgrad bei lediglich 6–8 %. Sie unterscheiden sich in 
ihrer Charakteristik und liefern auch bei diffusem Licht und nicht optimaler Ausrichtung noch nennenswerte 
Erträge. 

Neben den derzeit noch marktbeherrschenden Silizium-Solarzellen existieren inzwischen eine Reihe anderer 
Halbleiter-Materialien zur Herstellung von Solarzellen, darunter finden sich Galliumarsenid (GaAs), Gallium-
Indium-Phosphid (GaInP2), Cadmiumsulfid (CdS), Cadmiumtellurid (CdTe), Kupfer-Indium-Diselenid 
(CuInSe2, CIS) oder Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CuInxGa1-xSe2, CIGS). Diese Dünnschichtzellen 
ähneln in ihrer Charakteristik den amorphen Siliziumzellen. Insbesondere wegen Kostenvorteilen bei der 
Herstellung wächst der Marktanteil der nicht-siliziumbasierten Solarzellen derzeit stark an. Der Wirkungsgrad 
variiert je nach Technologie und liegt im Bereich 6-12 %. Im Labor wurden bereits Wirkungsgrade bis 20 % 
erreicht, doch auch hier wird die Spitzenposition mit ca. 25 % weiterhin von monokristallinen Silizium-
Solarzellen gehalten. 

Darüber hinaus gibt es experimentelle Solarzellen mit noch höheren Wirkungsgraden (bis 40 %), die bislang 
lediglich in Spezialanwendungen – wie beispielsweise der Raumfahrt – zum Einsatz kommen. Sie basieren 
auf Technologien, die mehrere Schichten (multilayer) für die Energiewandlung von verschiedenen 
Wellenlängenbereichen des Sonnenlichts vereinen oder bei denen durch eine optische Linse (Konzentrator) 
der Brennglaseffekt genutzt wird. Letztere Zellen benötigen eine zum Sonnenstand synchrone Nachführung, 
damit der Brennfleck immer auf die photoempfindliche Fläche trifft. 

2.3 Aufbau einer netzgekoppelten Photovoltaikanlage  

Das Kernstück einer Photovoltaikanlage sind aus Solarzellen bestehende Solarmodule, die das Sonnenlicht 
in Gleichstrom umwandeln. Bevor dieser Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden kann, ist er 
zunächst mittels Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom umzuwandeln. Zusätzlich ist ein 
Einspeisezähler vorzusehen, der die Menge des in das öffentliche Netz eingespeisten Solarstroms 
registriert. Anhand dieses Zählers wird die Vergütung für die eingespeiste elektrische Energie berechnet. 

Die Anordnung der einzelnen Solarmodule kann in Reihen- oder Parallelverschaltung erfolgen. Ob Reihen- 
oder Parallelverschaltung günstiger ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie Größe der Anlage, mögliche 
Anordnung der Module auf dem Dach, Anzahl der Wechselrichter usw. ab. In der Regel werden die Module 
in Reihe verschaltet (siehe auch Kapitel 0). 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 2-2: Schematische Darstellung einer Photovoltaikanlage 

 

2.4 Leistung von Photovoltaikanlagen 

Die Leistung von Photovoltaikanlagen hängt von der Sonneneinstrahlung ab, und variiert daher mit der 
Jahreszeit, der Tageszeit und der Wetterlage. Zusätzlich sind die Ausrichtung, der Neigungswinkel der 
Module sowie nicht zuletzt deren Wirkungsgrad zu beachten. Auch die Umgebungstemperatur der 
Solarmodule ist von Bedeutung: Bei Erwärmung verringert sich die Leistung um ca. 0,5 %/°C. Als 
Vergleichswert wird daher bei Photovoltaikanlagen immer die Spitzenleistung [Einheit kWp] unter 
Laborbedingungen angegeben. Sie wird als Nennleistung der Solarstromanlage bezeichnet und ist definiert 
als die Leistungsabgabe eines Solarmoduls bei einer Bestrahlungsstärke von 1.000 W/m² und einer 
Temperatur von 25 °C. 

Durch die Temperaturabhängigkeit sinkt der Wirkungsgrad der Solarzellen im Sommer und steigt im Winter – 
allerdings kann die wesentlich geringere Sonneneinstrahlung im Winter (-25-30 %) damit nur graduell 
ausgeglichen werden: Bei einer Dachtemperatur im Sommer von 45 °C sinkt der Wirkungsgrad um 10 %, bei 
Außentemperaturen von 5 °C im Winter steigt er um 1 0 %. Anders ausgedrückt erreicht eine Solarzelle mit 
nominell 16 % unter den vorgenannten Bedingungen 14,4 % im Sommer und 17,6 % im Winter. 

In Rheinland-Pfalz ist pro Jahr mit einem Energieertrag von 850-900 kWh/kWp installierter Leistung zu 
rechnen. Mit neuartigen Dünnschichtmodulen können sogar Energieerträge um 1.000 kWh/kWp installierter 
Leistung erzielt werden. Aufgrund der noch ausstehenden Langzeiterfahrung sind in der Kalkulation höhere 
jährliche Abschläge zu berücksichtigen (siehe Kapitel 4.3.6). 

2.5 Garantie 

Neben der üblichen Produktgarantie (2 Jahre) wird vom Hersteller auf die Solarmodule in der Regel eine 
Leistungsgarantie gegeben. Diese beläuft sich auf eine bestimmte Mindestleistung, meist 80 % der 
angegebenen Nennleistung für einen Betriebszeitraum von 20-25 Jahren. Insofern besteht bezüglich der 
Module vom Hersteller eine garantierte Ertragssicherheit. Bei einer Photovoltaikanlage mit einer 
Nennleistung von beispielsweise 5 kWp und einer garantierten Leistung von 80 % ergibt sich so eine 
Garantieleistung von 4 kWp. 

In der Realität fällt die Degradation der Module jedoch deutlich niedriger aus. Erfahrungswerte liegen im 
Bereich von 10 % Ertragsminderung nach 20 Jahren. Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist daher diese 
Leistungsminderung von 10 % auf die Garantiedauer von 20 Jahren zu verteilen. Dabei wird ein linearer 
Leistungsabfall von jährlich 0,5 % vom Nennwert angenommen. Daraus ergibt sich ein kalkulierbarer 
Rückgang der prognostizierten Stromerträge. 
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3 Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage 

Die wichtigste Voraussetzung für die Installation einer Photovoltaikanlage ist die Verfügbarkeit einer nach 
Süden ausgerichteten und unverschatteten Fläche, die im Eigentum der Kirchengemeinde steht. In der 
Regel sind dies die Dachflächen des Gemeindezentrums, der Kindergärten, des Pfarrhauses oder der 
Kirchen, soweit die Gebäude nicht denkmalgeschützt sind. Sollte sich auf den Gemeindegebäuden keine 
geeignete Fläche finden, kann für die Installation einer Anlage auch eine Dachfläche gepachtet werden, 
welche sich z.B. in Besitz eines Gemeindemitgliedes befindet.  

Die Standorte der Wechselrichter und Zähler sollten leicht zugänglich sein, um Betrieb und Leistung der 
Anlage einfach kontrollieren zu können. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Geräte vor eindringender 
Feuchtigkeit, sowie Staub, Regen und Schnee geschützt sind. 

 

3.1 Standortfaktoren 

Damit ersichtlich wird, in wie weit eine Dachfläche für die Installation und den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage geeignet ist, sind eine Reihe von Aspekten zu beachten. 

3.1.1 Ausrichtung der Photovoltaikanlage 
Die Sonneneinstrahlung und somit der Ertrag hängen sehr stark von der Ausrichtung der Solarstromanlage 
zur Sonne und dem Neigungswinkel der Photovoltaikmodule ab. Die Dachfläche sollte – in Rheinland/Pfalz – 
idealerweise mit einem Neigungswinkel von 30-35° na ch Süden hin ausgerichtet sein. Bei Abweichungen 
von der optimalen Ausrichtung vermindert sich der Stromertrag. Die Einbußen bei solchen Abweichungen 
sind allerdings in weiten Bereichen (Südost bis Südwest) gering. Eine genaue Betrachtung kann mittels einer 
so genannten Einstrahlungsscheibe durchgeführt werden (Abbildung 3-1). Sie gibt in Abhängigkeit von 
Ausrichtung und Neigungswinkel die zu erwartende Leistungsstärke der Photovoltaikanlage in Prozent der 
vom Hersteller angegeben Nennleistung (kWp) an. Die dadurch ermittelte Leistung stellt die Grundlage zur 
Berechnung des Stromertrages dar. 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Einstrahlungsscheibe aus Photon Spezial 2003 

Abbildung 3-1: Einstrahlungsscheibe zur Ermittlung des Stromertrags 
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3.1.2 Verschattung 
Es gibt verschiedene Arten von Verschattungen auf Solaranlagen. Zeitweise Verschattungen durch Laub, 
Schnee, Staub und Ähnliches werden in der Regel durch die Selbstreinigung der Module – mit dem 
abfließenden Regenwasser – beseitigt. Die Selbstreinigung ist stark vom Aufstellwinkel abhängig. Da diese 
Verschattungen nur zeitweise und oft in ertragsarmen Zeiten (z.B. Schnee) erfolgen, sind sie meist nicht 
weiter problematisch. 

Von großer Bedeutung hingegen sind standortbedingte Verschattungen zum Beispiel durch Bäume, andere 
Gebäude oder Gebäudeteile, wie Schornsteine, Antennenanlagen, Dachständer, Dachgauben oder sonstige 
Dachaufbauten. Diese Verschattungen können zu erheblichen Ertragseinbußen führen. Selbst 
Teilverschattungen wirken sich meist überproportional aus. So kann die Verschattung einer kleinen Fläche, 
zum Beispiel durch eine Stromleitung über dem Dach, die Leistung eines ganzen Moduls und im Extremfall 
sogar der ganzen Anlage deutlich reduzieren. Daher ist möglichst ein unverschatteter Standort zu wählen 
bzw. sind verschattete Flächen auszusparen. Bei Installation auf einem Flachdach ist zu beachten, dass 
hintereinander aufgestellte Solarmodule ebenfalls Schatten werfen und daher in einem geeigneten Abstand 
montiert werden (siehe Abbildung 3-5).  

Bei der in der Regel gewählten seriellen Verschaltung (Reihenschaltung) der Module schützt eine in die 
Module bzw. in die Modulanschlussdose integrierte by-pass Diode das (teil-)verschattete Modul vor Schäden 
und reduziert die durch die Verschattung entstehenden Verluste für die Gesamtanlage. 

Wird eine Parallelschaltung von Modulen erwogen, so ist eine (Teil-)Verschattung auch nur eines der Module 
unbedingt zu vermeiden. Andernfalls würde das abgeschattete Modul – ohne zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen (hier: Serien-Diode) – einen Kurzschluss für die anderen Module darstellen. In der 
Folge würde die Leistung der Gesamtanlage gegen Null gehen und das abgeschattete Modul sich stark 
erwärmen. Dabei können irreparable Schäden entstehen. 

3.1.3 Flächenbedarf / Leistung der Photovoltaikanla ge 
Der Flächenbedarf und die Anlagenleistung hängen eng miteinander zusammen. Bei kristallinen Solarzellen 
wird eine Dachfläche von ca. 6-10 m²/kWp benötigt. Bei der Verwendung von Dünnschichtzellen muss mit bis 
zu der doppelten Fläche (ca. 8-16 m²/kWp) gerechnet werden, da der Wirkungsgrad geringer ist (siehe 
Kapitel 2.2). Für die Montage der Anlage wird zu den Dachrändern ein Abstand von ca. 1 m eingeplant. 

Bei der Flachdachmontage sind die Module für eine bessere Ausnutzung der Sonneneinstrahlung 
aufzuständern. Eine durch die Aufständerung mögliche Verschattung hintereinander stehender Module 
erfordert einen ausreichenden Abstand zwischen den Modulen. Als Faustregel gilt das Verhältnis Modul- zu 
Grundfläche von 1 zu 3. Auf 3 m² Grundfläche kann also 1 m² Modulfläche errichtet werden. Dadurch ist der 
Flächenbedarf für eine Anlage mit gleicher Nennleistung bei der Installation auf einem Flachdach gegenüber 
einem Schrägdach erheblich größer. 

Die Dimensionierung der Photovoltaikanlage richtet sich nach der vorhandenen Dachfläche, den 
Finanzierungsmöglichkeiten und der Strommenge, die erzeugt werden soll. Aufgrund der seit dem 1. Januar 
2009 ebenfalls vorgesehenen Vergütung für Solarstrom, der gemäß § 33 Abs. 2 EEG zur Deckung des 
Eigenbedarfs herangezogen wird, besteht neben der gesetzlich festgelegten Vergütung für das Einspeisen 
in das Stromnetz noch ein zusätzlicher Anreiz. Daher gehen die meisten Anlagenkäufer von der nutzbaren 
Dachfläche aus und nehmen diese als Planungsgrundlage für die Anlagengröße. 

3.1.4 Dachstatik 
Aus bautechnischer Sicht muss das Dach für entsprechende Traglasten ausgelegt sein. Das Gewicht der 
Solarmodule beträgt im Durchschnitt ca. 25 kg/m² und überschreitet damit nicht die in der Regel 
einkalkulierte Sicherheit, von 15 % der Gesamtlast, des Daches. Im Einzelfall sollte diese Anforderung 
jedoch überprüft werden. 

3.1.5 Installationsort des Wechselrichters 
Der Wechselrichter sollte soweit möglich in der Nähe des Zählerschranks installiert werden. Es ist auf eine 
ausreichende Belüftung zu achten, da beim Betrieb des Wechselrichters eine leichte Erwärmung auftritt. 

Die Montage kann unter geeigneten Umgebungsbedingungen auch in der Nähe der Solarmodule erfolgen. 
Dieser Standort bietet sich vor allem bei langen Wegen zwischen den Modulen und dem Einspeisezähler an. 
Durch die kürzere Verkabelung auf der Gleichstromseite können der Montageaufwand sowie 
Leitungsverluste und Installationskosten gesenkt werden. 
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Für die Wahl des Standortes ist zu beachten, dass die vom Hersteller geforderten Umgebungsbedingungen, 
dazu zählen im Wesentlichen Feuchtigkeit und Temperatur, einzuhalten sind. 

Der Anschluss des Wechselrichters und die Installationen auf der Wechselstromseite, zwischen dem 
Wechselrichter und dem Einspeisezähler, sind von einem Fachbetrieb auszuführen. 

3.1.6 Netzanschluss 
Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen verfügen über eine Verbindung mit dem öffentlichen Stromnetz, im 
Fachjargon wird von einem Netzeinspeisepunkt gesprochen. Zur Bestimmung der eingespeisten 
Energiemenge wird ein Einspeisezähler zwischen Wechselrichter und Netzeinspeisepunkt angeordnet 
(Abbildung 2-2, Seite 10). 

Der Zählerschrank muss entsprechend den TAB (Technischen Anschlussbedingungen) des zuständigen 
Energieversorgungsunternehmens ausgeführt und installiert werden. In ihm sind neben dem Einspeisezähler 
alle vom Energieversorgungsunternehmen geforderten Schalt- und Schutzeinrichtungen integriert. 

Die Lage des Netzeinspeisepunktes wird mit dem Energieversorger abgestimmt. Hierzu sieht das 
überarbeitete EEG in der aktuellen Fassung vom 25. Oktober 2008 eine Regelung vor, die die meisten 
Photovoltaikanlagen auf kirchlichen Gebäuden betrifft. Für eine oder mehrere Anlagen mit einer Leistung 
von insgesamt bis zu 30 kWp, die sich auf einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss 
befinden, definiert § 5 Abs. 1 EEG den bestehenden Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit dem Netz 
(Hausanschluss) als günstigsten Verknüpfungspunkt. Weißt der Netzbetreiber den Anlagen einen anderen 
Verknüpfungspunkt zu, ist er gemäß § 13 Abs. 2 EEG verpflichtet, die daraus resultierenden Mehrkosten zu 
tragen. Dementsprechend kann der Netzbetreiber für Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 30 kWp keine 
Gebühren für eine Netzverträglichkeitsberechnung in Rechnung stellen. Dadurch sind für Anlagen dieser 
Größenordnung die Netzanschlusskosten bis zum Hausanschluss begrenzt. 

Die notwendigen Kosten für Netzanschluss, einschließlich der Messeinrichtungen (Einspeisezähler) trägt der 
Anlagenbetreiber. Kalibrierte Einspeisezähler können sowohl vom Energieversorgungsunternehmen 
gemietet, wie auch durch den Anlagenbetreiber beschafft werden. Der Netzanschluss wird vom 
Netzbetreiber bzw. einem von ihm zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt. 

3.1.7 Genehmigung für Photovoltaikanlagen 
Kirchengemeinden, die den Bau einer Photovoltaikanlage auf einem Gemeindegebäude planen und durch 
Kredite mit Dritten finanzieren wollen, brauchen eine Genehmigung der Gesamtkirche. Auch innerkirchliche 
Kredit- und Zuschussmöglichkeit sind zu prüfen. Pfälzische evangelische Kirchengemeinden müssen dafür 
eine kirchenaufsichtliche Genehmigung des Dezernats XII, Sachgebiet Bauverwaltung, der Evangelischen 
Kirche der Pfalz beantragen. Die Beantragung der Genehmigung sollte durch eine schriftliche Anfrage, unter 
Angabe des Installationsortes, der zu nutzenden Dachfläche des Gebäudes und den technischen Angaben 
zur Anlagengröße erfolgen. Wird die Anlage durch ein Darlehen finanziert, sind eine Wirtschaftlichkeits-
betrachtung und Darlehensangebote von mindestens zwei Geldinstituten vorzulegen. 

 

3.2 Bau und Installation 

 

Der Bau der Photovoltaikanlage sollte von Fachbetrieben durchgeführt 
werden. Dazu gehören auch der Anschlusses des Wechselrichters sowie 
die Elektroinstallation auf der Wechselstromseite bis zum Zählerkasten. 

Montage und Verkabelung der Module eignen sich gut für das Leisten 
eines eigenen Beitrags. Die Module sind nicht sehr schwer und mit 
Multikontaktsteckern ausgestattet, was die Verkabelung erleichtert.  

Vor Abschluss eines Vertrags sowie dem Bau und der Installation ist die 
Kirchenverwaltung einzuschalten.  

 
 
 
 

Quelle: Kirchengemeinde Rinteln 

Abbildung 3-2: Bau einer Photovoltaikanlage in Rinteln 
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3.2.1 Baurechtliche Voraussetzungen 
Für den Bau einer Photovoltaikanlage auf einem bestehenden Gebäude ist auf jeden Fall eine 
innerkirchliche Baugenehmigung notwendig. So prüft die Bauabteilung der Ev. Kirche der Pfalz unter 
anderem, ob örtliche Bauvorschriften, Vorschriften des Denkmalschutzes oder sonstige Bestimmungen dem 
Bau der Photovoltaikanlage entgegenstehen könnten. 

3.2.2 Denkmalschutz bei kirchlichen Gebäuden 
Grundsätzlich stehen in Rheinland-Pfalz Kirchen, die älter als 100 Jahre sind, unter Denkmalschutz. Neben 
den Kirchen können auch andere Gemeindegebäude unter Denkmalschutz stehen. Die Installation einer PV-
Anlage wird dadurch erschwert. Im Rahmen des 2003 abgeschlossenen Programms Kirchengemeinden für 
die Sonnenenergie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wurde zwar gezeigt, dass sich auch ältere 
Kirchen für PV-Anlagen eignen, jedoch ist die Installation auf denkmalgeschützten Gebäuden aus 
denkmalpflegerischen Gründen grundsätzlich nicht zulässig und eine Genehmigung kann daher nicht erteilt 
werden.  

3.2.3 Lieferfristen 
Lieferfristen für Solarmodule spielen im Zusammenhang mit dem Bauablauf und der Terminplanung nur 
noch eine untergeordnete Rolle. Die Marktsituation entwickelt sich inzwischen vom Verkäufermarkt zum 
Käufermarkt. 

3.2.4 Finanzielle Voraussetzungen 
Die Baumaßnahme sollte erst begonnen werden, wenn die Kirchenverwaltung die Kreditaufnahme 
genehmigt hat, gegebenenfalls einen innerkirchlichen Zuschuss gewährt hat – ist zur Zeit in der 
protestantischen Kirche der Pfalz nicht vorgesehen –, die finanziellen Voraussetzungen geschaffen sind, 
insbesondere eine Kreditgenehmigung der KfW vorliegt und die Finanzierung über die gesamte 
Betriebsdauer abgedeckt ist. Bei einem Baubeginn vor der Kreditzusage der KfW entfallen in der Regel die 
Voraussetzungen für die KfW-Finanzierung. 

3.2.5 Installationsdauer 
Die Installationsdauer für eine Photovoltaikanlage in der Größenordnung bis 5 kWp beträgt 2-3 Tage. Nach 
dem Anbringen der Montagevorrichtung auf dem Dach, werden die Module montiert, verkabelt und an den 
Wechselrichter angeschlossen. Danach erfolgt der Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz durch 
eine Kabelverbindung vom Wechselrichter zum Zählerkasten. Nach Montage des Einspeisezählers und 
Abnahme durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) geht die Photovoltaikanlage an das Stromnetz. 
Die Abnahme durch das EVU ist in der Regel auch gleichzusetzen mit der offiziellen Inbetriebnahme. Dieser 
Zeitpunkt ist maßgeblich für die Höhe des Einspeisevergütungssatzes. 

3.2.6 Eigenleistungen 
Die Montage der Halterungen und Module kann gegebenenfalls in Eigenleistung erbracht werden, was bei 
kirchlichen Projekten in der Regel nicht der Fall ist. Hierdurch sind deutliche Einsparungen bei den 
Investitionskosten möglich. Es sollte jedoch mit dem Anbieter im Vorfeld besprochen werden, ob 
Eigenleistungen erbracht werden können und welche Einsparungen sich dadurch ergeben. Dabei ist zu 
beachten, dass Eigenleistungen nach § 14 UStG nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind (siehe Kapitel 5.1). 

Oft sind bei der Montage auch Einsparungen durch Synergieeffekte mit anderen Sanierungsmaßnahmen zu 
erzielen. Zum Beispiel könnte ein Gerüst von anderen Baumaßnahmen (z.B. Malerarbeiten an der 
Außenfassade) genutzt werden. 

3.2.7 Blitzschutz 
Aufgrund des wirtschaftlichen Wertes der PV-Anlage ist es sinnvoll, sie vor Schäden durch Blitzschlag zu 
schützen. Ziel ist das Beschränken von Folgeschäden bei direktem Einschlag in den PV-Modulen und ein 
Begrenzen von Überspannungen im Gleichstromkreis. Ein Schutz vor direktem Einschlag im Sinne von 
Blitzschutzanlagen gemäß DIN VDE 0185 ist im Normalfall nicht anzustreben. Dennoch kann bei 
exponierten Lagen die Errichtung einer Blitzschutzanlage empfehlenswert sein. 

Ist eine Blitzschutzanlage am Gebäude installiert, muss die PV-Anlage daran angeschlossen werden. 
Andernfalls kann über ein Kabel mit Erdverbindung für einen Potenzialausgleich gesorgt werden. 



„Strom aus der Sonne“ - Leitfaden zur Photovoltaik für Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz 15 
 

© IfaS 2009 

3.2.8 Montage und Gebäudeintegration 
Die Integration der Photovoltaikanlage in die Gebäudehülle ist von den Wünschen und den Gegebenheiten 
des Anlagenbetreibers abhängig. Insbesondere spielen Dachart und Dacheindeckung eine wichtige Rolle.  

3.2.8.1 Dachmontage 

Die zurzeit gebräuchlichste Form der Montage von Photovoltaikanlagen stellt eine nachträgliche Auf-Dach-
Montage dar (siehe Abbildung 3-3, links). Hierbei erfolgt das Anbringen der Solarmodule mit Halterungen 
oberhalb der Dacheindeckung. Der Markt bietet hierzu unterschiedliche Lösungen an. 

Versuche des TÜV Rheinland ergaben, dass sich ein Auflagepunkt (Abbildung 3-3, links) für je zwei 
Quadratmeter Modulfläche empfiehlt. Die Montagesysteme sollten eine nachträgliche Demontage einzelner 
Module im Falle eines Defektes mit geringem Aufwand erlauben. 

Bei einer Montage auf älteren Dächern ist deren Restlebensdauer zu prüfen, damit die PV-Anlage während 
ihrer angestrebten Betriebsdauer von mindestens 20-25 Jahren nicht wegen einer Neueindeckung abgebaut 
werden muss. Bei einer Ziegeleindeckung wird mit einer Lebensdauer von 50 Jahren gerechnet, 
dementsprechend ergibt sich ein Richtwert für das maximale Alter der bestehenden Dacheindeckung von 
ca. 25 Jahren. Entscheidend ist in jedem Fall der aktuelle Dachzustand. 

 

�
Quelle: Eigene Bildaufnahmen 

Abbildung 3-3: Auf-Dach-Montage (links) und In-Dach-Montage (rechts) 

 

Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Photovoltaikanlagen nicht auf Dächern mit einer 
Asbestzementeindeckung installiert werden. Durch die Montage der Anlagen kann es in ungünstigen Fällen 
(Bohren oder Schneiden der Eindeckungen für die Fixierung der Befestigungssysteme) zum Freisetzen von 
gesundheitsgefährdenden Fasern kommen, die z.B. zu Lungenkrebs führen können. Vor der Installation 
einer PV Anlage muss in jedem Fall eine Dachsanierung erfolgen und ein Rückbau der Asbestplatten 
vorgenommen werden.1 

Je nach Gegebenheit kann auch eine Integration der Photovoltaikmodule in die Dachhaut – der Einbau eines 
Solarmodulfeldes an Stelle einer Dacheindeckung – sinnvoll sein (Abbildung 3-3, rechts). Eine In-Dach-
Montage kann besonders bei Neubauten oder bei einer geplanten Neueindeckung des Hauses eine 
elegante Lösung darstellen und zu insgesamt geringeren Investitionskosten führen. Eine besondere 
Möglichkeit bilden die von verschiedenen Herstellern angebotenen Photovoltaik-Ziegel. Diese sind jedoch 
weiterhin vergleichsweise teuer. 

3.2.8.2 Fassadenintegration („Energiefassaden“) 

Neben der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach können Sonnenstromanlagen auch an einem 
Gebäude angebracht werden (Fassadenintegration).  

Es besteht auch die Möglichkeit Photovoltaikmodule fassadenintegriert, als so genannte Glas/Glas-Module 
zu verwenden. Sie bieten – genau wie Fenster - Schutz gegen Wettereinflüsse wie Feuchtigkeit, Regen, 
Schnee, Eis und Hagel. Darüber hinaus verhindern sie eine schnelle Auskühlung und Überhitzung der 
Innenräume, übernehmen eine Regelung des einfallenden Lichts, bieten Schutz gegen Lärm, Schmutz und 

                                                
1 Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Photovoltaik und Solaranlagen auf 
Asbestzementdächern, Februar 2005) 
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Staub und verringern eine mechanische und chemische Beschädigung. Um auch die Wärme isolierenden 
Eigenschaften erfüllen zu können, muss das Modul mit Isolierglas ausgestattet sein. Beim Einbau von 
Photovoltaikmodulen in Fassaden gelten die bei Glasfassaden üblichen Vorschriften wie zum Beispiel 
Bauvorschriften, Grenzabstände, etc..  

Aufgrund des steilen Winkels von meist 90° ist die Sonneneinstrahlung besonders bei einem hohen 
Sonnenstand im Sommer zu vergleichbaren, geneigten Anlagen sehr gering. Hingegen wird im Winter der 
flachere Sonnenstand besser genutzt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine geringere Energieausbeute. Die 
höhere Einspeisevergütung zum Ausgleich der Ertragseinbußen gegenüber einer Dachmontage ist in der 
seit 1. Januar 2009 gültigen Novelle des EEG nicht mehr vorgesehen. Daher stehen hier architektonische 
Gesichtspunkte im Vordergrund. 

 

 

Quelle: http://www.dbu.de/press/pressebilddb_items2,thema.html 

Abbildung 3-4: Solarfassade an der evangelischen Kirche der Gemeinde Herten Disteln 

 

3.2.8.3 Flachdachaufstellung und freie Aufstellung 

Bei Flachdachmontage und freier Aufstellung gelten im Wesentlichen ähnliche Regeln, da in beiden Fällen 
für die wirtschaftliche Nutzung der Sonnenenergie eine Aufständerung erforderlich ist. Der optimale 
Anstellwinkel liegt – in Abhängigkeit von der geographischen Breite – in Deutschland bei 32-35°. 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 3-5: Abstand der Modulreihen bei Flachdachmontage 

 

Durch eine fehlerhafte Aufständerung kann eine gegenseitige Verschattung der Modulreihen erfolgen. Daher 
ist zwischen den Modulen unbedingt ein Abstand einzuhalten, der mindestens das 3,75-fache der Höhe des 
aufgeständerten Moduls betragen sollte. 

Niedrigster Sonnenstand: 21.Dez. 12.00 Uhr  �   Einstrahlungswinkel: 16° 

h 

Abstand 
= 3,75 * h 

16° 
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Die Photovoltaikanlagen auf Flachdächern werden in der Regel mit einer Unterkonstruktion nach dem 
Schwerkraftprinzip errichtet, um eine Verletzung der Dachhaut zu vermeiden. Hierzu werden oft Wannen 
oder Sockel verwendet, welche die Photovoltaikmodule durch ihr Eigengewicht auf dem Dach fixieren. 

 

 

Quelle: Kirchengemeinde Rinteln 

Abbildung 3-6: Flachdachanlage auf dem Gemeindehaus der Gemeinde Rinteln 

 

Die Dachfläche sollte ausreichend groß und nicht zu stark zergliedert sein (z.B. durch Kamine, 
Dachaufbauten oder dergleichen), so dass die gewünschte Modulfläche ohne Verschattung der Elemente in 
möglichst großen Feldern angeordnet werden kann. 

3.2.8.4 Diebstahlsicherung 

Solarmodule und Wechselrichter sind immer wieder von Diebstählen betroffen. Dies betrifft zur Montage 
bereitgestellte Komponenten gleichermaßen wie bereits auf Gebäuden oder Freiflächen montierte Anlagen. 
Besonders gefährdet sind Anlagen außerhalb besiedelter Gebiete und auf schlecht einsehbaren Flächen. 

Nach Einschätzung der Polizei spielt der Faktor Zeit für die Demontage eine entscheidende Rolle. Hier 
helfen mechanisch codierte Schrauben mit besonderen Kopfformen (Innensechskant, Torx) sowie einer 
gegebenenfalls nach der Befestigung in den Kopf der Schraube eingeschlagenen Stahlkugel. Weiterhin 
sollten in der Nähe von Dachanlagen keine Aufstiegshilfen frei zugänglich sein. Bei Freiflächenanlagen ist 
eine stabile Zufahrtsbarriere vorzusehen – wofür keineswegs ein einfacher Zaun reicht. Da zum Abtransport 
der Module häufig Transporter oder LKW benutzt werden, muss die Barriere auch größeren 
Krafteinwirkungen Stand halten können. 

Zum Schutz von Wechselrichtern ist – in ansonsten schwer zu sichernden Gebäuden ein besonders 
gesicherter Innenraum vorzusehen, der über eine stabile Tür, keine Fenster und lediglich kleine 
Lüftungsöffnungen verfügt. Je nach Montageort der Photovoltaikanlage kann auch eine Überwachungs- 
und/oder Alarmanlage zweckmäßig sein. In diesem Fall lassen sich die Solarmodule mit einem Reißdraht 
sichern. 

Zum Auffinden gestohlener Module ist eine eindeutige und unveränderliche Kennzeichnung der Module 
erforderlich. Dabei kann es sich um den Herstellernamen und die Seriennummer oder eine Eigentums-
Identifizierungs-Nummer (EIN), die von der Polizei vergeben wird, handeln. Öffentliche Register für 
entwendete Solaranlagen werden beim Solarförderverein (http://www.sfv.de/sachgeb/Diebstah.htm) und der 
Zeitschrift Photon (http://photon.de/diebstahl/) geführt. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, das Diebstahlrisiko auch beim Versicherungsschutz zu berücksichtigen 
(siehe Kapitel 3.3.5). 

 

3.3 Abnahme, Betrieb und Wartung 

Nach der Installation der Solarmodule und der Abnahme der Anlage erfolgt der Anschluss an das Stromnetz 
sowie die Inbetriebnahme. 
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3.3.1 Stromeinspeisevertrag 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt verschiedene Pflichten der Netzbetreiber und 
Anlagenbetreiber, so auch, dass für den Strom die Einspeisevergütung vom Netzbetreiber an den 
Anlagenbetreiber zu zahlen ist. Der Netzbetreiber ist gemäß § 16 Abs. 2 EEG zu einer Vergütung jedoch nur 
verpflichtet, wenn der Anlagenbetreiber Standort und Leistung der Photovoltaikanlage der Bundesnetz-
agentur mitgeteilt hat (siehe Kapitel 4.1.1.2).  

Ein Stromeinspeisevertrag mit dem Netzbetreiber ist gemäß § 4 Abs. 1 EEG nicht zwingend erforderlich. 
Dennoch wird in der Regel ein solcher Vertrag abgeschlossen. In diesem Vertrag können Fragen, die durch 
das EEG nicht geregelt sind, zwischen den Parteien geklärt werden. Klärungsbedürftige Fragen können vor 
allem im Zusammenhang mit der Stromlieferung über den technischen Anschluss, die Zahlungsmodalitäten 
und die Haftung entstehen. Der Abschluss eines solchen Vertrages ist für beide Seiten empfehlenswert, da 
so ein größeres Maß an Rechtssicherheit entsteht. 

3.3.2 Ab- und Inbetriebnahme 
Vor Inbetriebnahme der Solarstromanlage ist eine Erstprüfung durch eine Elektrofachkraft durchzuführen. 
Bevor die Anlage schließlich Strom ins Netz einspeisen kann, ist vom Elektroinstallateur ein 
Inbetriebnahmeprotokoll zu erstellen und durch das Energieversorgungsunternehmen ein Einspeisezähler 
anzuschließen. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die installierten Geräte bestimmte Anforderungen 
erfüllen müssen und dies durch Zertifikate nachzuweisen ist. Die Hersteller dieser Geräte müssen diese 
Zertifikate, z.B. eine Konformitätserklärung für den Parallelbetrieb im Niederspannungsnetz, beim Kauf 
mitliefern. 

3.3.3 Wartung und Betrieb  
Da die Photovoltaikanlage fast keine mechanischen Teile besitzt, kann sie als sehr wartungsarm bezeichnet 
werden. Die Wartungsarbeiten beschränken sich im Wesentlichen auf die Kontrolle der Betriebsbereitschaft 
der Anlage, um eventuell auftretende Störungen schnell beheben zu können. Aus diesem Grund sollte ein 
leichter Zugang zu den Wechselrichtern und zum Einspeisezähler möglich sein. 

 

Intervall zu prüfen Wartungstätigkeit 

täglich Wechselrichter in Betrieb oder Fehlermeldung? 

Ertragskontrolle regelmäßige Erfassung der Zählerstände 
monatlich 

Generatorfläche auf Verschmutzung prüfen und eventuell reinigen 

Generatoranschlusskasten 
auf eingedrungene Insekten und Feuchtigkeit prüfen 

soweit möglich Sicherung prüfen 

Überspannungsableiter nach Gewittern Sichtfenster prüfen halbjährlich 

Kabel 

auf Schmorstellen, Isolationsbruch, Kabelfraß durch Tiere 
und sonstige Schäden achten 

Verbindungsstellen kontrollieren 

Quelle: DGS, Photovoltaische Anlagen – Leitfaden 

Tabelle 3-1: Wartungscheckliste 

 

Eine Reinigung der Solarmodule ist in der Regel nicht erforderlich, da die Module durch Regen ausreichend 
gereinigt werden. Bei hartnäckigeren, größeren Verschmutzungen wie Laub oder Vogelkot ist deren 
gesonderte Beseitigung jedoch empfehlenswert, insbesondere wenn dadurch eine Abschattung der Module 
und damit Ertragseinbußen entstehen. 

Während des laufenden Betriebes ist im eigenen Interesse eine monatliche Erfassung der Zählerstände zur 
Hochrechnung der Netzeinspeisung und Kontrolle der Anlage sinnvoll. – Auf diese Weise wurden bereits 
Diebstähle von Anlagenkomponenten frühzeitig entdeckt, deren Verlust sonst kaum ersichtlich wäre. 



„Strom aus der Sonne“ - Leitfaden zur Photovoltaik für Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz 19 
 

© IfaS 2009 

Diese Wartungsmaßnahmen durch den Anlagenbetreiber tragen zu einem sicheren Betrieb der Anlage ohne 
längere Ausfallzeiten bei. Viele Kontrollarbeiten können im Vorübergehen erledigt werden und dienen 
darüber hinaus der eigenen Information. Tabelle 3-1 fasst die durch den Anlagenbetreiber vorzunehmenden 
Wartungsarbeiten zusammen. 

Die Lebensdauer der Wechselrichter beträgt durchschnittlich 13 Jahre. Es ist davon auszugehen, dass die 
Wechselrichter im Laufe des Anlagenbetriebs (mindestens 20 Jahre) ausgewechselt werden müssen. Aus 
diesem Grund wird in der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Rücklage für einen Wechselrichteraustausch 
einkalkuliert. 

3.3.4 Rechnungsstellung 
Während des Betriebs sollte ein regelmäßiger Zahlungseingang beim Anlagenbetreiber gewährleistet sein. 
Damit die Einnahmen zeitnah fließen, kann die Rechnungsstellung an das Energieversorgungsunternehmen 
beispielsweise vierteljährlich erfolgen. Der Anlagenbetreiber stellt dem Netzbetreiber die Einspeisevergütung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19 % in Rechnung.  

Nur wenn der Anlagenbetreiber von der Kleinunternehmerklausel für die Umsatzsteuer (§ 19 UStG) 
Gebrauch macht, würde das Ausweisen der Umsatzsteuer entfallen. Das Anwenden der Kleinunternehmer-
klausel hätte jedoch zur Folge, dass ein Abzug der Umsatzsteuer von den Anschaffungs- und Montage-
kosten nicht möglich wäre und sich daher nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt. 

 

Berechnung der Einspeisevergütung 

Vergütungssatz 
     (Nennleistung £ 30 kWp) 

43,01 ct/kWh 

     Zählerstand am 01.07.2009 

     Zählerstand am 01.04.2009 

Eingespeiste Energie 

3.485 

2.780 

705 

kWh 

kWh 

kWh 

Einspeisevergütung 303,22 € 

Umsatzsteuer 19 % 57,61 € 

Summe 360,83  € 

 

Tabelle 3-2: Beispiel für eine Rechnung zur Einspeisevergütung 

 

3.3.5 Versicherung der Photovoltaikanlage 
Da die Photovoltaikanlage einen hohen wirtschaftlichen Wert hat, sollte sie schon vor Baubeginn versichert 
werden. Bei den zu versichernden Risiken kann grundsätzlich zwischen einem durch Außenwirkung 
entstehenden Eigentumsschaden und einem durch den Betrieb der Anlage entstehenden Fremdschaden 
unterschieden werden. Eigentumsschäden werden durch eine Sachversicherung, Fremdschäden durch eine 
Haftpflichtversicherung abgesichert.  

3.3.5.1 Sachversicherung 

Für den Anlagenbetreiber ist es wichtig, sich gegen einen finanziellen Verlust durch Schäden an der 
Photovoltaikanlage abzusichern. Diese können durch Umwelteinflüsse, Vandalismus, Diebstahl, 
Konstruktionsmängel und Bedienungsfehler entstehen. Im Rahmen einer Gebäudeversicherung ist es 
möglich, die Gefahren durch Sturm, Hagel, Feuer, Wasser und Blitz abzudecken. Die Anlage sollte im 
Regelfall in die Gebäudeversicherung mit aufgenommen werden (dies ist mit der Versicherungsgesellschaft 
abzustimmen). Ist dies nicht möglich, wäre eine zusätzliche Solar-Versicherung für Photovoltaikanlagen 
sinnvoll. 
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3.3.5.2 Haftpflichtversicherung 

Für Schadensersatzforderungen Dritter aus entstehenden Fremdschäden ist eine Betriebshaft-
pflichtversicherung abzuschließen. Solche Schäden könnten durch vom Dach herabfallende Module oder 
durch Störungen im Stromnetz, die von der Photovoltaikanlage verursacht werden, entstehen. Jedoch treten 
solche Schäden nur in sehr seltenen Fällen auf. 

Ist der Betreiber der Photovoltaikanlage auch Eigentümer des Gebäudes, kann die Photovoltaikanlage in die 
bestehende Gebäudehaftpflichtversicherung einbezogen werden (dies ist ebenso mit der Versicherungs-
gesellschaft abzustimmen). Besteht eine solche Versicherung nicht, so können die Risiken durch eine 
eigenständige Police abgedeckt werden. 

Ein Versicherungsschutz sollte schon während der Bauphase bestehen. 

3.3.5.3 Ertragsausfallversicherung 

Bei größeren Anlagen (über 30 kW) kann das Risiko des Anlagenbetriebes verringert werden, indem ein 
möglicher Ertragsausfall versichert wird. Hierbei verpflichtet sich der Versicherer ab dem 2. Tag des 
Ertragsausfalls diesen zu ersetzen. Die Versicherung sieht in der Regel bei einem Anlagenausfall in den 
Sommermonaten einen höheren Erstattungssatz vor, als bei einem Defekt während der Wintermonate.  
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4 Grundlegende Wirtschaftliche Aspekte 

4.1 Fördermöglichkeiten 

Hintergrund für die Förderung von Photovoltaikanlagen und anderen Einrichtungen zur Nutzung 
regenerativer Energien ist ein Ausbauziel von 20 % des Energiebedarfs (Strom, Wärme, Kraftstoffe) bis zum 
Jahr 2020 innerhalb der Europäischen Union. 25-30 % der Elektrizität sollen dann mit Hilfe regenerativer 
Energieträger produziert werden – in Deutschland lag die Quote Ende 2007 noch bei lediglich 13,6 %, dabei 
dominieren bislang Wind- und Wasserkraftanlagen. Der Beitrag der Photovoltaik liegt bei unter 1 %. 

Die Förderung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, einer gesetzlich geregelten 
Einspeisevergütung und der garantierten Abnahme der durch regenerative Energieträger bereitgestellten 
Elektrizität durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie dem Bereitstellen von zinsgünstigen 
Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Zinsgünstigere innerkirchliche Darlehen gibt es 
derzeit in der Evangelischen Kirche der Pfalz nicht. 

Mit der aktuellen Neufassung des EEG wurde die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen ab dem 
1. Januar 2009 neu strukturiert. Eine besondere Förderung von Fassadenanlagen entfällt, dafür ist erstmals 
auch eine Vergütung für Strom zur Deckung des Eigenbedarfs vorgesehen. Die stärkere Degression der 
Vergütung führt zu einer deutlicheren Abnahme der Einspeisevergütung bei Anlagen, die erst in den 
Folgejahren in Betrieb genommen werden. Damit soll der zu erwartenden Marktentwicklung, sowie dem 
Erreichen der Ausbauziele für regenerative Energieträger Rechnung getragen werden. 

Nach dem Auslaufen des KfW-Programms Solarstrom Erzeugen zum Ende des Jahres 2008 besteht im 
Rahmen des Förderprogramms Erneuerbare Energien weiterhin die Möglichkeit, zinsgünstige Darlehen für 
die Investition in Photovoltaikanlagen zu erhalten. Anders als bei vorherigen Programmen ist der Zinssatz 
nunmehr von der Bonität des Antragsstellers abhängig und variiert mit ca. ± 1,5 Prozentpunkten um einen, 
gegenüber dem Vorprogramm erhöhten, Mittelwert. 

4.1.1 Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energ ien-Gesetz (EEG) 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bildet die Basis für eine ökologisch und volkswirtschaftlich 
langfristig günstigere Energieversorgung in Deutschland. In der seit 1. Januar 2009 gültigen Fassung des 
EEG wurden Einspeisevergütungen und andere, beispielsweise den Netzausbau betreffende Regelungen, 
neu festgelegt. 

Das Errichten und der Betrieb von Photovoltaikanlagen werden durch das EEG weiterhin stark gefördert. 
Diese Förderung basiert auf dem Anschlusszwang und der Abnahme- und Vergütungspflicht durch die 
Betreiber öffentlicher Stromnetze. 

4.1.1.1 Anschlusszwang und Abnahmepflicht durch den  Netzbetreiber 

Die Energieversorgungsunternehmen sind gemäß § 8 Abs. 1 EEG verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien – zum Beispiel Photovoltaikanlagen – an das eigene Netz anzuschließen 
und den gesamten angebotenen Strom aus diesen Anlagen vorrangig abzunehmen. 

Dieser Anschlusszwang besteht auch dann, wenn die Abnahme des Stroms erst durch einen wirtschaftlich 
zumutbaren Ausbau des Netzes möglich wird. In diesem Fall ist der Netzbetreiber auf Verlangen des 
Einspeisewilligen zum Netzausbau verpflichtet. Die Umsetzung dieser Regelung ist in der Praxis jedoch 
schwer zu realisieren, da keine eindeutige Auslegung für den Begriff des „wirtschaftlich zumutbaren Ausbaus 
des Netzes“ existiert. Jedoch bestehen bei der Größenordnung von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen 
auf Gebäuden in der Regel keine Anschlussprobleme. Bis zu einer Größenordnung von 30 kWp können 
gemäß § 5 Abs. 1 EEG und § 13 EEG dem Betreiber der Photovoltaikanlage keine Mehrkosten in Rechnung 
gestellt werden. (siehe Kapitel 3.1.6). 

Gemäß § 8 Abs. 4 EEG ist der nächstgelegene Netzbetreiber zum Anschluss der Photovoltaikanlage 
verpflichtet. Dies ist für den Anlagenbetreiber ein großer Vorteil, da die Frage der Zuständigkeit eindeutig 
geklärt ist und kein Käufer für den produzierten Strom gesucht werden muss. 

Unbeschadet der Abnahmepflicht für Strom aus erneuerbaren Energien und dafür gegebenenfalls 
notwendigen Erweiterungen der Netze, haben Netzbetreiber gemäß § 11 EEG in Ausnahmefällen das 
Recht, die Einspeisung aus Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW zu regeln – das bedeutet im 
Fall einer Netzüberlastung zu reduzieren oder gänzlich einzustellen. Der Anlagenbetreiber muss dafür 
entsprechende Einrichtungen vorsehen und dem Netzbetreiber einen entsprechenden Zugriff ermöglichen. 
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4.1.1.2 Meldepflicht 

Gemäß § 16 EEG in Verbindung mit §§ 32 und 33 EEG ist der Netzbetreiber neben dem Anschlusszwang 
dazu verpflichtet, den angebotenen Strom aus Photovoltaikanlagen mit einer gesetzlich garantierten 
Mindestvergütung zu vergüten. Die Verpflichtung zur Vergütung des Stroms setzt jedoch voraus, dass für ab 
dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommene Photovoltaikanlagen gemäß § 16 Abs. 2 EEG Standort und 
Leistung der Photovoltaikanlage der Bundesnetzagentur gemeldet sind. Bereits früher installierte Anlagen 
sind von dieser Meldepflicht nicht betroffen, wohl aber nachträgliche Erweiterungen von bereits vor dem 
Stichtag existierenden Anlagen. 

Unter der URL http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/15305.pdf steht ein Onlineformular zur 
Anmeldung der Solaranlage bereit; weitere Kontaktdaten sind im Kapitel 7 auf Seite 51 aufgeführt. 

4.1.1.3 Einspeisevergütung 

Die Dauer dieser garantierten Vergütung beträgt gemäß § 21 Abs. 2 EEG 20 Jahre, zuzüglich der restlichen 
Monate innerhalb des Inbetriebnahmejahres. Höhe und Entwicklung der Vergütungssätze sind vom 
Installationsort, Inbetriebnahmejahr, der Größe der Photovoltaikanlage, und dem weiteren Ausbau der 
Photovoltaik in Deutschland abhängig. 

Beim Installationsort wird zwischen Freiflächenanlagen (§ 32 EEG) und Photovoltaikanlagen an oder auf 
Gebäuden (§ 33 EEG) unterschieden. Die Vergütungssätze für Strom aus Photovoltaikanlagen sind im EEG 
gemäß §§ 32, 33 EEG für das Basisjahr 2009 festgelegt. 

Der vergleichsweise hohe Vergütungssatz gegenüber anderen vom EEG erfassten regenerativen 
Energieträgern wird als Impuls zum Auslösen einer höheren Nachfrage nach Solarmodulen, aber auch als 
Signal an die Hersteller betrachtet. Die Massenproduktion soll zu weiter sinkenden Produktions- und damit 
auch sinkenden Stromgestehungskosten führen. Dies ist im EEG durch eine Degression der 
Einspeisevergütungen gemäß § 20 EEG vorgesehen. 

Der Betrag der Einspeisevergütung wird auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

 

Inbetriebnahmejahr

 Degression  Vergütung  Degression  Vergütung 

2009 31,94 ct/kWh 43,01 ct/kWh

2010 10,0% 28,75 ct/kWh 8,0% 39,57 ct/kWh

2011 9,0% 26,16 ct/kWh 9,0% 36,01 ct/kWh

2012 9,0% 23,81 ct/kWh 9,0% 32,77 ct/kWh

2013 9,0% 21,67 ct/kWh 9,0% 29,82 ct/kWh

2014 9,0% 19,72 ct/kWh 9,0% 27,14 ct/kWh

2015 9,0% 17,95 ct/kWh 9,0% 24,70 ct/kWh

 Freiflächenanlagen 
Anlagen an oder auf 

Gebäuden

 

Tabelle 4-1: Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung bis zu 30 kWp 

 

Für Anlagen, die an oder auf Gebäuden montiert sind, findet gemäß § 33 EEG eine Staffelung der 
Einspeisevergütung je nach Leistungsbereich statt. 
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Leistungsbereich Freiflächen-Anlagen
Anlagen an oder auf 

Gebäuden

Vergütung Vergütung

bis 30 kW 31,94 ct/kWh 43,01 ct/kWh

30 -100 kW 31,94 ct/kWh 40,91 ct/kWh

100 kW -1 MW 31,94 ct/kWh 39,58 ct/kWh

über 1 MW 31,94 ct/kWh 33,00 ct/kWh  

Tabelle 4-2: Einspeisevergütungen für Anlagen unterschiedlicher Leistungsbereiche 

 

Gemäß § 20 Abs. 2a EEG können sich die folgenden Prozentsätze der Degression um jeweils einen 
Prozentpunkt nach oben oder unten verschieben – je nach Entwicklung des Anlagenbestands. 

 

Inbetriebnahmejahr Freiflächen-Anlagen

alle Leistungsbereiche £ 100 kWp > 100 kWp

2009

2010 10% 8% 10%

2011 9% 9% 9%

2012 9% 9% 9%

2013 9% 9% 9%

2014 9% 9% 9%

2015 9% 9% 9%

Anlagen an oder auf 
Gebäuden

 

Tabelle 4-3: Degression der Einspeisevergütung 

 

Die Degressionssätze in Tabelle 4-3 berücksichtigen einen mittleren Ausbau des Anlagenbestands 

2009: 1.000-1.500 MW 

2010: 1.100-1.700 MW 

2011: 1.200-1.900 MW 

 

Die Vergütung für Strom aus Anlagen mit einer Leistung von mehr als 30 kWp fällt dabei nicht komplett in die 
betreffende Leistungsklasse. Vielmehr setzt sich der Vergütungssatz anteilig aus den verschiedenen 
Leistungsbereichen zusammen. Die Formeln in Tabelle 4-4 dienen dafür als Rechenvorschrift. 
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Tabelle 4-4: Berechnungsformeln für die Einspeisevergütung bei Anlagen 
 mit einer installierten Leistung von mehr als 30 kWp 

 

Am Beispiel einer Photovoltaikanlage (keine Freiflächenanlage!) mit einer Nennleistung von 150 kWp wird in 
Tabelle 4-5 die Berechnung des tatsächlichen Vergütungssatzes verdeutlicht. 

 

Leistungsbereich

Anteil Vergütung gewichtete Vergütung

bis 30 kW 20% 43,01 ct/kWh 8,60 ct/kWh

30 -100 kW 47% 40,91 ct/kWh 19,09 ct/kWh

100 kW -1 MW 33% 39,58 ct/kWh 13,19 ct/kWh

über 1 MW 0% 33,00 ct/kWh 0,00 ct/kWh

tatsächliche Vergütung 40,89 ct/kWh

150 kW Anlage

 

Tabelle 4-5: Berechnung der tatsächlichen Vergütung bei an oder auf Gebäuden  
 installierten Anlagen am Beispiel einer 150 kWp-Anlage  

 

4.1.1.4 Deckung des Eigenbedarfs 

Neben der Vergütung für in öffentliche Versorgungsnetze eingespeisten Solarstrom sieht das EEG in der 
Fassung vom 25. Oktober 2008 erstmals auch eine Vergütung vor, wenn Strom aus Solaranlagen mit einer 
Nennleistung von maximal 30 kWp zur Deckung des Eigenbedarfs herangezogen wird. Als besonderer 
Anreiz zur dezentralen Selbstversorgung erfolgt eine Vergütung mit 25,01 ct/kWh. Sie ist gegenüber der 
Einspeisevergütung von 43,01 ct/kWh um lediglich 18 ct/kWh reduziert, während die typischen 
Bezugskosten – netto, das heißt ohne Mehrwertsteuer – für Elektrizität aus öffentlichen Netzen bei 
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ca. 20 ct/kWh liegen. Bei einem künftig zu erwartenden weiteren Anstieg der Strombezugskosten verbessert 
sich die Bilanz für den Anlagenbetreiber noch weiter. 

Voraussetzung für die Vergütung gemäß § 33 Abs. 2 EEG ist, dass der Solarstrom vom Anlagenbetreiber 
selber oder durch Dritte in unmittelbarer räumlicher Nähe genutzt wird. Dies ist durch entsprechende 
Zähleranordnungen nachzuweisen. 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Abbildung 4-1: Anschlussschema für den Nachweis der Eigenbedarfsdeckung 

 

4.1.2 KfW-Programm Erneuerbare Energien 
Im Rahmen des von der KfW-Förderbank aufgelegten Kreditprogramms Erneuerbare Energien wird der 
Erwerb, die Errichtung und die Erweiterung von Photovoltaikanlagen sowie der Erwerb eines Anteils an einer 
Photovoltaikanlage im Rahmen einer GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) zu zinsgünstigen 
Konditionen finanziert und gefördert. Maßgeblich ist hierfür der Programmteil A Standard; der 
Programmteil B Premium findet auf Photovoltaikanlagen keine Anwendung. 

Antragsberechtigt sind alle Investoren – dazu zählen in- und ausländische Unternehmen, die sich 
mehrheitlich in Privatbesitz befinden, Unternehmen, an denen Kommunen, Kirchen oder karitative 
Organisationen beteiligt sind, Freiberufler, natürliche Personen und gemeinnützige Antragsteller –, die in die 
Nutzung erneuerbarer Energien investieren wollen. Im Rahmen dieses Programms werden 
Photovoltaikanlagen bis zu einem Darlehensvolumen von 10 Mio. € gefördert. 

Die Förderung erfolgt in Form eines langfristigen und zinsgünstigen Darlehens zur Deckung der 
Investitionskosten. 

Da die Auszahlung der KfW-Darlehen aus dem Programm Erneuerbare Energien nur zu 96 % erfolgt, ist es 
bei einer Finanzierung ohne Eigenkapital erforderlich, die Finanzierungslücke beispielsweise durch einen 
Kredit von der Hausbank zu schließen. Weitere Möglichkeiten zur Beschaffung des erforderlichen Kapitals 
sind unter Punkt 4.2.2.1 beschrieben. 

Die Kreditaufnahme innerhalb einer Kirche bedarf der Genehmigung durch die zuständige 
Kirchenverwaltung. Es ist auch sinnvoll, zunächst zu prüfen, ob es zinsgünstige Kirchenkredite oder 
-zuschüsse gibt. Dies ist momentan in der Evangelischen Kirche der Pfalz jedoch nicht der Fall. 

4.1.2.1 Kreditlaufzeit 

Die Kreditlaufzeit beträgt maximal 20 Jahre, bei höchstens drei tilgungsfreien Anlaufjahren und einer 
Zinsbindung für maximal 10 Jahre. Bei geringeren Kreditlaufzeiten ist die maximale Dauer der tilgungsfreien 



26  „Strom aus der Sonne“ - Leitfaden zur Photovoltaik für Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz 
 

© IfaS 2009 

Anlaufphase kürzer. Für Photovoltaikanlagen bietet sich eine Finanzierung über die durch das EEG und vom 
Hersteller garantierte Laufzeit von 20 Jahren an. 

Bei einer geringeren Laufzeit, von beispielsweise 10 Jahren, kann es – an weniger ertragreichen Standorten 
und bei weniger günstigen Einkaufsbedingungen – durch die höheren Tilgungsbelastungen zu 
Liquiditätslücken in diesem Zeitraum kommen.  

Die Wahl der Kreditlaufzeit sollte sich an den individuellen Rahmenbedingungen orientieren und einerseits 
eine möglichst geringe Zinsbelastung zu fokussieren, andererseits jedoch auch keine Liquiditätslücken 
entstehen lassen. Eine entsprechende Liquiditätsreserve ist in jedem Fall zu berücksichtigen. 

4.1.2.2 Konditionen 

Die Zinssätze liegen in der Regel unterhalb des Kapitalmarktniveaus, sind aber auch dessen Schwankungen 
unterworfen. Ein Überprüfen mit den Konditionen der Hausbank ist empfehlenswert, da auch die 
marktüblichen Konditionen zur Baufinanzierung eine konkurrenzfähige Alternative darstellen können. 
Abweichend von früheren KfW-Programmen ist der Zinssatz unter anderem auch von der Bonität des 
Antragsstellers abhängig. Über einen Variationsbereich von ca. ± 1,5 Prozentpunkten findet eine Einteilung 
in sieben Preisklassen (A-G) statt.  

Der Zinssatz des KfW-Programms Erneuerbare Energien wird bei der Zusage wahlweise für die ersten fünf 
oder zehn Jahre festgeschrieben. Um eine bessere Kalkulationsbasis zu erreichen ist eine Zinsbindungsfrist 
von 10 Jahren zu empfehlen. Dies bedeutet, dass bei einer Kreditlaufzeit von bis zu 10 Jahren der Zinssatz 
über die komplette Laufzeit festgeschrieben ist. Bei einer Kreditlaufzeit von 20 Jahren gilt diese 
Zinsfestschreibung nur für die Dauer der ersten 10 Jahre. Danach wird der Zinssatz an das Marktniveau 
angepasst.  

Die Darlehenssumme kann bis zu 100 % der Investitionskosten betragen. Der Kredithöchstbetrag liegt bei 
10 Mio. €, die Auszahlung des Darlehens erfolgt zu 96 %. Das Disagio (Abschlag) von 4 % fließt in die 
Berechnung des Effektivzinssatzes ein, was eine signifikante Erhöhung des Effektivsatzes gegenüber dem 
Nominalzinssatz bedingt. Der Effektivzinssatz ist der Gesamtpreis eines Kredits und setzt sich aus 
Nominalzinssatz und Nebenkosten zusammen. Er wird in Prozent pro Jahr (% p.a.) angegeben und macht 
Angebote von verschiedenen Kreditinstituten vergleichbar. Ein Disagio von 4 % bedeutet in diesem Fall 
auch, dass eine Eigenkapital- oder eine zusätzliche Fremdfinanzierung von 4 % erfolgen muss. 

Die aktuell gültigen Konditionen der Finanzierungsprogramme können auf der Internetseite der KfW 
(https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger) abgerufen werden 
(Kontaktadresse in Kapitel 7). 

4.1.2.3 Antragstellung 

Der Kreditantrag muss grundsätzlich vor Beginn des Vorhabens – beispielsweise dem Abschluss eines 
Kaufvertrages – gestellt werden. Wurde bereits ein Auftrag vergeben oder mit dem Bau der Anlage 
begonnen, ist eine Förderung durch die KfW ausgeschlossen. Planungs- und Energieberatungs-
dienstleistungen gelten dagegen nicht als Vorhabensbeginn. 

Die Beantragung des KfW-Kredits erfolgt über ein beliebiges Kreditinstitut, im Normalfall über die Hausbank 
des Antragstellers. Zu beachten ist, dass kein Anspruch auf die Gewährung des Kredits besteht. Nähere 
Einzelheiten, z.B. über entsprechende Sicherheiten, sind bei den Kreditinstituten zu erfragen.  

Die Bearbeitung durch die KfW erfolgt in der Regel zügig. Die Bearbeitungszeit für KfW-Kredite beträgt von 
der Antragstellung bis zur Zusage durch die KfW etwa zwei bis drei Wochen. In Ausnahmefällen erstrecken 
sie sich jedoch auch über mehrere Monate.  

Es ist zu beachten, dass die Kirchengemeinde vor Aufnahme des Kredites eine kirchenaufsichtliche 
Genehmigung beantragt. 

 

4.2 Betreiberformen und Finanzierungsmodelle 

Für den Betrieb und damit auch für die Finanzierung von Photovoltaikanlagen bieten sich neben den bereits 
vorgestellten Instrumenten noch weitere Möglichkeiten. Eine grundsätzliche Frage, die im Vorfeld geklärt 
werden muss, ist ob eine Anlage im Fremd- oder im Eigenbetrieb auf das Dach des Gemeindegebäudes 
aufgebracht werden soll. Im Folgenden sind zunächst die wesentlichen Unterschiede der beiden 
Betreiberformen erläutert. Darauf aufbauend werden weitere Möglichkeiten der Anlagenfinanzierung für 
Kirchengemeinden vorgestellt. 
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4.2.1 Fremdbetrieb und Dachflächenverpachtung 
Neben dem Eigenbetrieb durch die Kirchengemeinde können Photovoltaikanlagen durch einen 
Fremdinvestor (z.B. bestehende Firmen aus dem Photovoltaikbereich) oder durch einen Zusammenschluss 
mehrer Gemeindemitglieder zu einer Betreibergesellschaft (Bürgerkraftwerk) errichtet und betrieben werden. 
Zudem besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Kirchengemeinde bei einem Bürgerkraftwerk beteiligt. Bei 
allen Formen des Fremdbetriebes ist es in der Regel üblich, dass die zur Verfügung stehenden Dachflächen 
an den Bertreiber der PV-Anlage verpachtet werden. Je nach Ertragslage des Standorts werden 1-5 % der 
Einspeisevergütungen als Dachflächenpacht vom Betreiber an den Dachflächeneigentümer gezahlt.  

Ist ein Fremdbetrieb der Anlage durch eine Firma gewünscht, sollte eine möglichst große Fläche für die 
Installation der Anlage zur Verfügung stehen. Bei Schrägdachflächen sollten es mindestens 150 m², bei 
Flachdachanlagen mindestens 450 m² (jeweils ca. 15 kWp) sein. Generell ist bei steigender Anlagengröße 
mit einer höheren Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu rechnen.  

Bei der Initiierung eines Bürgerkraftwerks schließen sich interessierte Gemeindemitglieder in der Regel zu 
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen, an der auch die Kirchengemeinde selbst 
partizipieren kann. Bei Anlagen ab einer Leistung von 100 kW empfiehlt sich die Gründung einer 
Kapitalgesellschaft wie z.B. einer GmbH. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Gesellschafter 
einer GbR mit ihrem vollen Privatvermögen für den Anlagenbetrieb haften. Bei der GmbH ist die Haftung 
hingegen auf die Einlage der jeweiligen Gesellschafter begrenzt. Erfahrungsgemäß genießen Bürgeranlagen 
in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit eine wesentlich höhere Akzeptanz als von Firmen durchgeführte 
Projekte.  

Auch bei der Initiierung eines Bürgerkraftwerks sollte eine ausreichend große Fläche zur Verfügung stehen, 
um zu gewährleisten, dass die Anlage sowohl für die Gemeindemitglieder als auch für die Kirchengemeinde 
selbst von Vorteil ist. Denn verständlicherweise kann die Flächenpacht umso höher angesetzt werden, je 
größer der wirtschaftliche Erfolg der Anlage ist.  

Alle mit dem Vorgang der Dachflächenpacht verbundenen Formalitäten werden in einem 
Dachflächenutzungsvertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kirchengemeinde festgelegt. Neben 
finanziellen Absprachen regelt der Vertrag die Gewährleistung des Zugangs zum Dach, so dass das 
Unternehmen für Wartung, Aufbau und Abbau Zutritt zum kirchlichen Gebäude erhält. Ein für 
Kirchengemeinden nutzbarer Musterpachtvertrag ist im Anhang der Broschüre abgebildet (Kapitel 6.1). 

Neben den Erträgen aus der Dachflächenpacht, bringt der Fremdbetrieb für die Kirchengemeinde weitere 
Vorteile mit sich. Alle Kosten und Risiken des Anlagenbetriebes liegen beim Betreiber der Anlage. 
Gleichzeitig kommt die Gemeinde ohne eigenen finanziellen Aufwand zu einer für die Gemeindemitglieder 
vorbildhaften Solarstromanlage. Jugendliche nehmen die Gemeinde als innovativ und aufgeschlossen wahr 
und entwickeln ein Bewusstsein für die regenerative Energieerzeugung.  

Sowohl für die Verpachtung der Dachflächen als auch für die Mitgliedschaft der Kirchengemeinde in einer 
Betreibergesellschaft (z.B. GbR oder GmbH) ist es erforderlich, eine kirchenaufsichtliche Genehmigung zu 
beantragen.  

4.2.2 Eigenbetrieb 
Selbstverständlich kann eine Photovoltaikanlage von der Kirchengemeinde auch auf eigene Kosten 
aufgebaut und betrieben werden. Die Kirchengemeinde als Eigentümer muss die Finanzierung der Anlage 
sowie die mit dem Betrieb der Anlage entstehenden Aufgaben und Kosten selbst übernehmen. Gleichzeitig 
fließen die von der Anlage erwirtschafteten Erträge in die Gemeindekasse.  

4.2.2.1 Finanzierungsmöglichkeiten beim Eigenbetrie b durch Kirchengemeinden  

Die Finanzierung einer PV-Anlage für die Kirchengemeinde kann – so die notwendigen Mittel vorhanden 
sind – vollständig über vorhandenes Eigenkapital erfolgen. In der Regel werden die Anlagen jedoch über 
zinsgünstige Kredite der KfW finanziert – mehr dazu im Abschnitt 4.1.2. 

Da die Kredite des KfW-Umweltprogramms jedoch nur 96 % des Gesamtinvestitionsvolumens abdecken, 
muss die Finanzierungslücke entweder durch einen weiteren Kredit oder in Form von Fremdkapital 
geschlossen werden. Im Folgenden werden einige der Möglichkeiten bei der Fremdkapitalbeschaffung 
vorgestellt.  

4.2.2.2 Finanzierung über Spenden und Sponsoring 

Durch die Stellung der Kirchengemeinden in Ihren jeweiligen Wirkungsbereichen ist eine Akquisition von 
Spenden und Sponsorengeldern für die Schließung der Finanzierungslücke oder darüber hinaus möglich. 
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Belegt wird dieses durch die im Folgenden vorgestellten kirchlichen Projekte, die im Rahmen des von der 
DBU durchgeführten Programms Kirchengemeinden für die Sonnenenergie von 1999 bis 2001 in die Praxis 
umgesetzt wurden. Über 700 Kirchengemeinden haben innerhalb dieses Programms eine Solaranlage auf 
Gemeindedächern errichtet und ein Teil der Investitionen musste dabei von den Gemeinden selbst erbracht 
werden. Da es sich hier um eine Investition in ein wirtschaftliches Objekt handelt, ist darauf zu achten, dass 
keine Spendengelder verwendet werden dürfen für die eine Spendenbescheinigung ausgestellt wurde. Bei 
einer Investition über Spendengelder empfiehlt sich ebenfalls die Einzelheiten mit einem Steuerberater und 
dem Finanzamt zu besprechen. 

 

1. Die Protestantische Kirchengemeinde Ludwigshafen-Rheingönheim hat z.B. Solaraktien 
herausgegeben. Diese Aktien hatten einen eher symbolischen Wert von 2,2 Euro. Bei den 
Geldgebern handelte es sich um reine Spender, die mit der Solaraktie ein ideelles Zertifikat für ihre 
„gute Tat“ erhielten. Ein Beispiel für eine solche Aktie ist im Abschnitt 6.4 des Leitfadens eingestellt.  

2. Die Kath. Kirchengemeinde St. Christophorus (Wolfsburg / Niedersachsen) konnte drei 
zahlungskräftige Spender für ihr Photovoltaikprojekt auf der KiTa Edith Stein gewinnen. Neben der 
Stadt Wolfsburg haben die Stadtwerke Wolfsburg und das Bistum Hildesheim das Projekt 
finanzkräftig unterstützt. Die Restfinanzierung erfolgte über Kleinspender und die Kirchenkollekte. 

3. Das Evangelische Pfarramt der St. Andreaskirche Dürrmenz (Mühlacker / Baden-Württemberg) ließ 
mit Kindergemälden einen sehenswerten Kalender erstellen und ein Goldschmied fertigte Schmuck 
aus Photovoltaikzellen. Die benötigten Finanzmittel wurden schließlich über den Verkauf des 
Kalenders und der Schmuckstücke, sowie über die Teilnahmegebühren eines Preisausschreibens 
erwirtschaftet. Die Teilnehmer sollten dabei schätzen, wie viel Ertrag die PV-Anlage im Jahr 2000 
wohl erbringen würde. 

4. Die Ev.-Luth. Johannes Kirchengemeinde in Hamburg-Rissen machte eine große Versteigerung mit 
300 Objekten die von insgesamt 24 Künstlern gestiftet wurden. Der Reinerlös aus dieser 
Veranstaltung plus der Verkauf von Kunstkarten, Johannisbeerbowle und Kuchen sowie die Kollekte 
erbrachten das erforderliche Kapital.  

 

Die hier aufgezeigten Modelle zur Kapitalbeschaffung bilden nur einen Ausschnitt aus einer weit größeren 
Anzahl von Ideen, die in der aus dem Programm entstandenen Broschüre Kirchengemeinden für die 
Sonnenenergie zusammengefasst sind. Die Broschüre ist unter der URL http://www.kirchendaecher.de zum 
Download eingestellt. Darüber hinaus können weitere Beispiele für Sponsoring Aktivitäten bei Frau Bärbel 
Schäfer von der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt (siehe Impressum, Seite 2) erfragt werden. 

 

4.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  

 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Photovoltaik – Ein Leitfaden für Anwender, TÜV-Verlag 2000 

Abbildung 4-2: Einflussparameter auf die Wirtschaftlichkeit netzgekoppelter Photovoltaikanlagen 
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Zum Erstellen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, 
Abbildung 4-2 gibt darüber eine Übersicht. Im Folgenden werden die wichtigsten Einflussfaktoren und ihre 
Wirkung beschrieben. Der künftige Anlagenbetreiber ist damit in der Lage, seine Kosten und Erträge für den 
konkreten Fall selbst zu ermitteln und zu optimieren. 

4.3.1 Investitionskosten 
Über die Wirtschaftlichkeit von Solarstromanlagen wird bereits beim Kauf entschieden. Zum Vergleich 
verschiedener Photovoltaikanlagen werden die spezifischen Investitionskosten der Anlagen herangezogen. 
Hierzu werden Investitionskosten für das komplette System in Bezug zur Nennleistung der Anlage gesetzt 
(€/kWp). Je günstiger die spezifischen Investitionskosten – das heißt, je günstiger die Anlage bei gleicher 
Leistungsfähigkeit erworben und installiert werden kann –, desto wirtschaftlicher ist auch der Betrieb der 
Anlage. Den Großteil der Investitionskosten bilden dabei die Modulkosten mit einem Anteil von 60-80 %. 

 

Aufteilung der Investitionskosten

Wechselrichter
 8%

Installations-
material

7%

Montage
7%

Netzanschluss
3%

Module
75%

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4-3: Aufteilung der Investitionskosten (Erfahrungswerte bei einer 5 kWp-Anlage) 

 

Die Investitionskosten hängen von der Abnahmemenge bzw. Größe der Anlage, den speziellen Produkt-
eigenschaften (insbesondere dem Wirkungsgrad, vgl. Kapitel 2.2), dem Montageaufwand und den 
Preisvorgaben der Anbieter / Hersteller ab. Dementsprechend bestehen zwischen den Angeboten zuweilen 
erhebliche Differenzen. 

Die spezifischen Investitionskosten für schlüsselfertige Solarstromanlagen der Größenordnung 5 kWp 
bewegten sich Ende 2008 bei 4.500 €/kWp (netto). Aktuell, im Frühjahr 2009 liegen die Preise bei 
3.900 €/kWp mit weiter fallender Tendenz. Das entspricht Bruttopreisen (inkl. MwSt) von ca. 4.600 €/kWp. 

Für die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage ist die Vorsteuerabzugsfähigkeit ein wichtiger Faktor. 
Durch die in diesem Fall zurück vergütete Mehrwertsteuer durch das Finanzamt sinken die relevanten 
Investitionskosten beträchtlich. Für Körperschaften des öffentlichen Rechts ist es daher sinnvoll eine 
Gesellschaft für den Betrieb der Anlagen zu gründen, die vorsteuerabzugsberechtigt ist (z.B. GmbH). 

Zu Fragen der Vorsteuerabzugsfähigkeit können auch die Regionalverwaltungen Unterstützung geben.  

4.3.2 Betriebskosten 
Bei Photovoltaikanlagen entfällt im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken ein Brennstoffkreislauf und 
somit die Kosten für Brennstoffe und die Entsorgung anfallender Rückstände. Darüber hinaus gibt es keine 
mechanisch oder thermisch stark beanspruchten Teile, die eine regelmäßige Überwachung oder häufige 
Instandhaltungsarbeiten erfordern. Da die Module in der Regel durch den Regen gereinigt werden, 
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beschränkt sich die Wartung im Wesentlichen auf Kontrolltätigkeiten. Dennoch sollte entsprechend dem 
Vorsichtsprinzip eine kleine Rücklage für den eventuellen Ersatz defekter Teile gebildet werden. 

Gegebenenfalls ist der Austausch des Wechselrichters zu berücksichtigen, da noch nicht bei allen Modellen 
mit einer Betriebsdauer von 20 Jahren zu rechnen ist. Empfehlenswert ist hier eine entsprechende 
Garantieverlängerung. Ansonsten liegen die Kosten für einen Ersatz in der Regel weit unter den 
Investitionskosten bei der Erstausrüstung, da meist generalüberholte Austauschgeräte verwendet werden. 

Weiterhin sind in den Betriebskosten auch die Versicherungsbeiträge entsprechend Kapitel 3.3.5 zu 
berücksichtigen. In Summe bewegen sich die Betriebskosten für eine Solarstromanlage damit auf einem 
niedrigen Niveau. 

4.3.3 Betriebsdauer 
Um entsprechende Aussagen zur Wirtschaftlichkeit treffen zu können, müssen für die voraussichtliche Dauer 
des Anlagenbetriebes die anfallenden Kosten und Erlöse gegenübergestellt werden. Bei der heute üblichen 
Ertragsgarantie für Solarmodule über einen Zeitraum von 20-25 Jahren und garantierten festen 
Einspeisevergütungen gemäß EEG über eine Dauer von 20 Jahren, zuzüglich der restlichen Monate im 
Inbetriebnahmejahr, ist mindestens von einer 20-jährigen Dauer des Anlagenbetriebes auszugehen. Die 
tatsächliche Lebensdauer der Anlage (30-40 Jahre) wird diesen Zeitraum aller Voraussicht nach 
überschreiten. 

4.3.4 Erlöse aus dem Verkauf elektrischer Energie 
Die Erlöse aus dem Stromverkauf lassen sich durch die garantierten Mindestvergütungen nach 
§§ 32, 33 EEG (Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2) und der prognostizierten Einstrahlung sehr gut kalkulieren. 

Die Einspeisevergütungen werden in der Regel jährlich abgerechnet, können aber in kürzeren Intervallen 
(z. B. vierteljährlich) in Rechnung gestellt werden, so dass die Einnahmen zeitnah erfolgen. 

4.3.5 Wirtschaftliche Bewertung 
Abweichend von der betriebswirtschaftlichen Bewertung einer Investition durch privatrechtliche Unternehmen 
oder Einzelpersonen stehen bei öffentlich-rechtlichen Organisationen weniger Renditebetrachtungen im 
Vordergrund als vielmehr – bedingt durch die besondere Art der Haushaltsführung – das Sicherstellen der 
Liquidität.  

�  Positive Liquiditätsbilanz 

Zur Beurteilung einer innerkirchlichen Investition spielen der gute Ruf der Solarinvestition, die volle 
KfW-Kreditfinanzierungsmöglichkeit (keine Verdrängung anderer kirchlicher Projekte durch 
zweckbestimmtes KfW-Darlehen), die Vorsteuerrückerstattung bei der Umsatzsteuer (USt) sowie die 
dauerhafte Deckung insbesondere der Zins- und Tilgungszahlungen durch die Einnahmen aus der 
Einspeisevergütung eine entscheidende Rolle.  

Bei guten Standort- und Einkaufskonditionen können die KfW-Kredite schon innerhalb von zehn 
Jahren getilgt werden ohne dass es zu Liquiditätsengpässen kommen muss. Bereits ab dem 
11. Betriebsjahr würden die Einnahmen dann weitgehend für andere kirchliche Projekte zur 
Verfügung stehen. Es sind dann lediglich Deckungsbeiträge für typische Anlagerisiken – 
beispielsweise der Ersatz eines Wechselrichters – zu berücksichtigen.  

Es ist ein Anzeichen für weniger geeignete Standorte und unvorteilhafte Einkaufsbedingungen, wenn 
regelmäßige Liquiditätsüberschüsse nur durch eine Streckung der Kredittilgung auf 20 Jahre möglich 
sind.  

�  Steuerliche Gewinn- und Verlustrechnung 

Durch das zuständige Finanzamt wird festgestellt, ob eine dauerhafte Gewinnerzielungsabsicht 
vorliegt. Insbesondere Abschreibungsbeträge für die Solarinvestition sowie KfW-Zinsen und das 
Disagio werden als steuerrelevante Kosten den Einnahmen aus der EEG-Vergütung 
entgegengestellt.  

Durch Steuerberatung kann ermittelt werden, inwieweit sich durch Nutzung vielfältiger 
Abschreibungsmöglichkeiten (40 % Ansparabschreibung, 20 % Sonderabschreibung, 2,5-fache 
degressive anstatt lineare Abschreibung) die Liquiditätsbilanz der Anlage in den ersten 10 Jahren 
der EEG- Einspeisung verbessern lässt und die volle Tilgung im gleichen Zeitraum erleichtert 
werden kann. 
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Allgemein werden Investitionen anhand von folgenden Bewertungskriterien beurteilt: 

�  Kosten, 

�  Gewinn (Differenz zwischen Erlösen und Kosten), 

�  Rentabilität (Verhältnis zwischen Gewinn und durchschnittlich gebundenem Kapital) sowie  

�  Amortisationszeit (Zeitspanne, in der die Überschüsse den Kapitaleinsatz der Investition 
erwirtschaftet haben) 

Diese vier Faktoren betrachten die Investition jedoch nur unter statischen Bedingungen. Das bedeutet, sie 
beziehen sich nur auf ein Betriebsjahr, berücksichtigen keine gegenseitigen Abhängigkeiten und keine 
Auswirkungen von Geldwertveränderungen (Inflation). Aus diesem Grund sind sie nur bedingt für eine 
Investitionsentscheidung geeignet. 

Eine Investitionsentscheidung sollte daher auf Basis dynamischer Investitionsrechnungen erfolgen, die den 
zeitlichen Anfall von Kosten und Erlösen über die gesamte Betriebsdauer betrachten. Hierzu berücksichtigen 
sie einen Kalkulationszinssatz, der zum Beispiel an internen Renditeerwartungen oder externen Faktoren 
(wie Fremdkapitalzinsen oder Inflationsrate) orientiert ist, da für einen Anlagenbetreiber ein Euro heute einen 
größeren Wert darstellt, als zu einem späteren Zeitpunkt. 

Geeignete Bewertungskriterien sind hierbei der interne Zinsfuß sowie die Annuitätenmethode. 

Der interne Zinsfuß entspricht der Rendite einer Investition und somit dem Zinssatz, mit dem das eingesetzte 
Kapital wächst. Er stellt eine gute Basis zum Vergleich der Rendite mit anderen Anlageformen dar. Er ist 
vergleichbar mit dem Zins, den der Betreiber beim Anlegen desgleichen Betrages auf ein Sparbuch 
innerhalb desselben Zeitraums, erhält. 

Bei der Gewinnannuität einer Investition handelt es sich um den Betrag, den die Investition jährlich über den 
Kalkulationszinsfuß (z. B. Inflationsrate) hinaus erwirtschaftet. 

Für einen Vergleich ist jedoch der interne Zinsfuß am Besten geeignet, da sich dieser mit den Renditen 
alternativer Anlageformen (z.B. Geldanlage bei der Bank) vergleichen lässt. Eine solche Renditeberechnung 
wird oft von den Anbietern bei der Angebotsabgabe mit erstellt. 

4.3.6 Beispielrechnung 
Aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Photovoltaikmarkt kann in der Regel von einem wirtschaftlichen 
Betrieb einer Solarstromanlage ausgegangen werden. Konkrete Auskunft liefert eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung, für die die Basisdaten in Tabelle 4-6 dargestellt sind. In diesem Beispiel wird von einer 
Photovoltaikanlage auf einem Gebäudedach mit einer Nennleistung von 6 kWp ausgegangen. Als Grundlage 
zur Ermittlung der Einspeisevergütungen wird ein durchschnittlicher Standort mit einem Brutto-
Jahresstromertrag von jährlich 875 kWh/kWp angenommen. 

Die Einteilung der Betriebsdauer erfolgt entsprechend der Einteilung nach dem EEG in das Jahr der 
Installation (Inst.-Jahr), und die darauf folgenden 20 Betriebsjahre. Als Datum der Inbetriebnahme wird der 
1. Juni 2009 gewählt. 

Die Ertragsminderungen aufgrund des Leistungsverlustes der Anlage über die Betriebszeit wurden mit einer 
jährlichen Degression von 0,5 Prozent berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Erfahrungswerte, die – 
gegenüber der Leistungsgarantie der Hersteller – auf eine deutlich geringeren Rückgang der Leistung 
hindeuten. 

Die Kalkulation erfolgt ohne die Berücksichtigung der Mehrwertsteuer auf Basis von Nettopreisen, da die 
Mehrwertsteuer für einen Gewerbebetrieb nur einen durchlaufenden Posten darstellt. Der Betrieb einer 
Photovoltaikanlage stellt aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten ein Gewerbe dar, auch wenn keine 
Gewerbeanmeldung erforderlich ist (vergleiche hierzu Kapitel 5.2 Körperschaftssteuer / Einkommensteuer). 
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Ausgangsdaten
Netto MwSt Netto

Allgemeine Daten
Aufstellfläche Dach
Jahr 2009
Monat Jun
Inflation 2,00%
vorsteuerabzugsberechtigt ja
Abschreibung degressiv

Investition
Anlagekosten (schlüsselfertig )
   Anlagengröße: 6,00 kWp
   Spezifische Kosten pro kWp 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00 € (Netto)
   Gesamtkosten Photovoltaikanlage 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € (Netto)

Finanzierung
Eigenkapital 4.725,00 €
Fördermittel (nicht rückzahlbar ) 0,00 €
KfW - Erneuerbare Energien
   Zinssatz (nom.) (Stand 1.04.2009) 4,35% p.a.
   Laufzeit 20 Jahre
   Zinsbindung 10 Jahre
   Zinssatz Restlaufzeit 6,00% p.a.
   Auszahlung 96,00%
   Tilgungsfreie Jahre 3 Jahre
   max. Finanzierungsanteil 100,00%
   max. Darlehenssumme 10.000.000,00 €
Kontokorrentkredit
   Sollzinssatz (nom.) 12,00%

Einnahmen
Brutto - Jahresstromertrag pro kWp 875 kWh/a
Sicherheitsabschlag 0,0%
jährliche Ertragsminderung 0,50% p.a.
Einspeisevergütung (netto) 0,4301 € /kWh
Habenszins für Liquiditätsreserve 1,50%

Ausgaben
Betriebs- und Verwaltungskosten
   Versicherung 75,00 € 0,00 € 75,00 € pro Jahr
      - Prämie pro kWp 8,00 €
      - Mindestprämie 75,00 €
   Betriebsführung / Wartung / Zählermiete 105,00 € 0,00 € 105,00 € pro Jahr
      - in % der Investsumme 0,50% 0,5%
      - Mindestsumme 100,00 €
   Jahresabschluss und Steuerberatung 0,00 € 0,00 € 0,00 € pro Jahr
   Pacht 0,00 € pro kWp und Jahr
Wechselrichteraustausch
   Kosten für Wechselrichter pro Watt 0,30 € 0,00 € 0,30 € pro Watt
   Leistung in Bezug zur Anlagenleistung 100%
   Kostenminderung pro Jahr 8%
   Austauschintervall 13 Jahre
   Gesamtkosten Wechselrichteraustausch 608,86 € 0,00 € 608,86 € (Netto)

Liquiditätsreseve
Liquiditätsreserve zu Beginn 2,50%    Prozent vom Invest = 525,00 €
maximale Liquidätsreserve 5,00%    Prozent vom Invest = 1.050,00 €

 

Tabelle 4-6: Basisdaten für die Wirtschaftlichkeitsberechnung einer 6 kWp Photovoltaikanlage 

 

Mit Blick auf die gegenwärtige Marktentwicklung werden als spezifische Investitionskosten für eine 
schlüsselfertige Photovoltaikanlage 3.500 €/kWp (netto) angesetzt. Dies ergibt für die angenommene 6 kWp-
Anlage ein Gesamtinvestitionsvolumen von 21.000 €, ohne Mehrwertsteuer. Zusätzlich wird ein Eigenkapital 
von 1.138 € benötigt. Es dient zur Finanzierung des Disagios für das KfW-Darlehen in Höhe von 700 € und 
für eine Liquiditätsreserve in Höhe von 438 €. Die Finanzierung der Anlage soll durch das KfW-Programm 
Erneuerbare Energien erfolgen. Als Rahmenbedingungen wird ein Nominalzinssatz von 4,35 % p.a. (5,02 % 
eff., Preisklasse C, Stand 1. April 2009) und eine Auszahlung von 96 % angenommen. Die Laufzeit des KfW-
Kredits beträgt 20 Jahre. 
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Das Erstellen der Wirtschaftlichkeitsprognose (Tabelle 4-7) erfolgt in vier Teilbereichen: 

1 Einnahmen - Ausgaben 
2 Gewinn- und Verlustrechnung (vor Steuern) 
3 Liquiditätsrechnung 
4 Rendite (vor Steuern) 

Unter dem Punkt Einnahmen - Ausgaben Pos. (1) erfolgt die Berechnung des Einnahmeüberschusses 
(Pos. 1.3). Er entspricht der Differenz zwischen allen Einnahmen (Pos. 1.1) und Ausgaben (Pos. 1.2), jedoch 
ohne Abschreibung (Pos. 2.1) und Tilgung (Pos. 3.1). 

Als Kalkulationsgrundlage für die Kosten, die einer Inflation unterliegen, dient das Installationsjahr. Ab dem 
ersten Betriebsjahr wurden für die Versicherungskosten sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten eine 
Inflationsrate von 2,0 % zugrunde gelegt. 

Die Ermittlung der Gewinn- und Verlustrechnung (Pos. 2) als Basis zur Berechnung der Steuern (siehe 
Kapitel 5) erfolgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen. Hier wurde eine degressive Abschreibung 
über die ersten 13 Jahre und eine lineare Abschreibung über die restlichen Jahre der 20-järigen 
Abschreibungsfrist zugrunde gelegt. Da hier jedoch keine konkreten Tilgungszahlungen vorgenommen 
werden, stellt diese Berechnung nicht den tatsächlichen Zahlungsverlauf dar, sondern ist nur die Grundlage 
zur Ermittlung der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber den Finanzbehörden. 

Die Ermittlung des tatsächlichen Zahlungsverlaufs erfolgt in der Liquiditätsrechnung (Pos. 3) unter 
Berücksichtigung der Darlehenstilgung (Pos. 3.1) für das KfW-Darlehen. Pos. 3.2 stellt der Barüberschuss im 
laufenden Betriebsjahr dar. Auszahlungen an den Anlagenbetreiber sind unter dem Punkt Ausschüttungen 
(Pos. 3.3) aufgeführt. Bei deren Berechnung sind Rückstellungen für den Austausch des Wechselrichters 
und eine allgemeine Liquiditätsreserve zu berücksichtigen. Die Summe der jährlichen Überschüsse 
abzüglich der Ausschüttungen wird in der kumulierten Liquiditätsreserve (Pos. 3.4) dargestellt. 

Die Renditeberechnung vor Steuern (Pos. 4) erfolgt auf Basis der Ausschüttungen. Die Summe der 
Ausschüttungen (Pos. 2.1) über 20 Jahre ergibt den Kapitalrückfluss (Pos. 4.2) innerhalb der Gesamtlaufzeit 
an den Betreiber. Um eine Relation zum eingesetzten Kapital aufzuzeigen wird neben dem absoluten Betrag 
in Euro (6.389 €) auch der Prozentsatz (468 %) bezogen auf das Eigenkapital (1.365 €) angeben. Das 
eingesetzte Eigenkapital (Pos. 4.1) wird dementsprechend beinahe 5-fach zurückgezahlt. 

Zur Ermittlung des Gewinns über die gesamte Laufzeit (Pos. 4.3) wird vom Kapitalrückfluss (Pos. 4.2) das 
eingesetzte Eigenkapital (Pos. 4.1) in Höhe von 1.365 € abgezogen. Im vorliegenden Fall ergibt dies einen 
Gewinn (Pos. 4.3) von 5.024 € über die Gesamtlaufzeit. 

Eine Basis zur Investitionsentscheidung bildet der interne Zinsfuß (Pos. 4.4). Als Berechnungsgrundlage 
dienen hierzu die zeitlichen Verläufe der Ausschüttungen und des eingesetzten Eigenkapitals. In dem 
gegebenen Beispiel beträgt die Eigenkapitalrendite 28,9 % p. a. Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist 
dies eine aussagekräftige Kennzahl, da Sie auf den Ausschüttungen an den Anlagenbetreiber basiert und 
die Rendite des eingesetzten Kapitals angibt. 

Die Gesamtkapitalrendite (Pos. 4.5) bezieht – neben dem eingesetzten Eigenkapital – zusätzlich auch das 
Fremdkapital aus der KfW-Finanzierung mit ein. Als Berechnungsgrundlage dienen hierzu die zeitlichen 
Verläufe der Ausschüttungen plus der Zins- und Tilgungszahlungen im Verhältnis zu den gesamten 
Investitionskosten. Im gegebenen Beispiel beträgt sie 5,5 % p. a. 

Die hier vorgestellte Beispielrechnung kann nur eine Vorlage für eine standortspezifische Berechnung 
darstellen. Für jede Anlage und jeden Standort ist individuell eine Wirtschaftlichkeitsprognose zu erstellen. 
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Tabelle 4-7: Beispielhafte Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine 6 kWp Photovoltaikanlage 
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Die grafische Gegenüberstellung der Zahlungsströme verdeutlicht die Wichtigkeit einer vollständigen 
Betrachtung der Zeitreihen: Neben der nachlassenden Leistungsfähigkeit der Module werden hier die 
Bedeutung der Barreserve sowie der hohe Einnahmenüberschuss in späteren Betriebsjahren offensichtlich. 

Einnahmen - Ausgaben
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Abbildung 4-4: Einnahmen und Ausgaben während der Rückzahlungsphase des KfW-Darlehens 

 

Die tilgungsfreien Jahre zu Beginn der Betriebszeit erlauben hohe Ausschüttungen. Die Barreserve dient vor 
allem zur späteren Deckung der Finanzierungskosten aufgrund sinkender Stromeinspeisung und für den 
Austausch des Wechselrichters. 
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Abbildung 4-5: Ausgeschüttete Erträge und Kontostand der Barreserve 
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5 Steuerliche Behandlung von PV-Anlagen bei Eigenbe trieb 
durch die Kirchengemeinde 

Bei der Errichtung und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage müssen sich Betreiber von 
Photovoltaikanlagen mit Fragen der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer beschäftigen. Diese drei 
genannten Steuerarten stehen miteinander nicht in Verbindung und sind voneinander losgelöst zu 
betrachten. 

EEG-Anlagen sind Betriebe gewerblicher Art. Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts sind diese 
nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (§ 1 Abs. 1 Nr. 6, § 4 des Körperschaftsteuergesetzes) 
gewerblich oder beruflich tätig (§ 2 Abs. 3 UStG i.S.v. § 4 KStG). Verbandsgemeinden und Kirchen werden 
nur im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art umsatz-, ggf. auch körperschaftsteuerpflichtig. 

Nach dem deutschen Steuerrecht ist dieses regelmäßig der Fall, wenn die Umsätze, die durch die PV-
Anlage erwirtschaftet werden, einen Richtwert von ca. 30.000 € überschreiten. Bei den derzeitigen 
Einspeisevergütungen von ca. 43 ct/kWh und einem jährlichen Stromertrag von 875 kWh/kWp, ergibt sich für 
die installierte Mindestleistung ein Richtwert von ca. 80 kWp. Daraus folgend würde bei kleineren 
Photovoltaikanlagen der Betrieb in der Regel keinen Betrieb gewerblicher Art darstellen und somit nicht der 
Körperschaftssteuer und Mehrwertsteuer unterliegen. 

Da jedoch der Betreiber der Photovoltaikanlage in ein unmittelbares Konkurrenzverhältnis zu gewerblichen 
Stromanbietern (u. a. privaten Betreibern von Photovoltaikanlagen) tritt, entsteht auch bei kleineren Anlagen 
ein Betrieb gewerblicher Art. Der Anlagenbetreiber unterliegt den gesetzlichen Regelungen der 
Körperschafts- und Umsatzsteuer und kann aus diesem Grund auch bei kleinen und mittelgroßen 
Photovoltaikanlagen die Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückfordern. 

Bei der Anwendung dieser Argumentation zum Betrieb gewerblicher Art zeigt die Praxis, dass die 
Finanzämter bei der Auslegung die Ermessenspielräume unterschiedlich handhaben. Es ist daher 
empfehlenswert, sich bereits im Vorfeld beim jeweilig zuständigen Finanzamt und einem Steuerberater zu 
informieren. 

Neben dem Betrieb durch die Kirchengemeinde selbst, besteht die Möglichkeit, dass die Kirchengemeinde 
die Dachflächen einem Betreiber unentgeltlich oder gegen Pacht zur Verfügung stellen kann. Als Betreiber 
kann hier zum Beispiel eine von der Kirchengemeinde oder anderen Gesellschaftern gegründete 
Gesellschaft oder ein Förderverein in Frage kommen. 

 

5.1 Umsatzsteuer 

In der Regel wollen Betreiber von Photovoltaikanlagen umsatzsteuerpflichtig werden, um insbesondere die 
beim Kauf der Anlage gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück erstattet zu bekommen. Hierdurch 
verringern sich die Anschaffungskosten (bei gleichen Einnahmen), denn in diesem Fall wird der Vertrag mit 
dem Energieversorgungsunternehmen als gewerblicher Stromlieferungsvertrag geschlossen. Der 
Energieversorger zahlt dann zusätzlich zur Einspeisevergütung 19 % Umsatzsteuer. Der Anlagenbetreiber 
führt die Umsatzsteuer wiederum an das Finanzamt ab. 

Wird die Photovoltaikanlage von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts betrieben, ist wie oben 
beschrieben, der Betrieb gewerblicher Art Grundvoraussetzung für die Umsatzsteuerrückerstattung. Wird sie 
jedoch zum Beispiel von einem Förderverein oder von einigen Gemeindemitgliedern in der Form einer 
Kapitalgesellschaft (GmbH) oder einer Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts (GbR) betrieben, kann der 
Betreiber auch bei geringeren Umsätzen eine Umsatzsteuerrückerstattung erhalten. Welche der beiden 
Betriebsarten im Einzelfall die beste Wahl darstellt sollte mit einem Steuerberater besprochen werden.  

Für eine Betreibergesellschaft in der Form einer GmbH ist ein Stammkapital von 25.000 € erforderlich, 
welches in die Finanzierung der PV-Anlage als Eigenkapital eingebracht werden kann. Diese Gesellschaft ist 
in der Lage die Umsatzsteuer für die Investitionen in die PV-Anlage vom Finanzamt zurück zu fordern. Bei 
einer Anlage mit einer Leistung von 20 kWp und Netto-Investitionskosten in Höhe von 70.000 € beträgt die 
erstattungsfähige Vorsteuer 13.300 €. Demgegenüber stehen Kosten für die Gesellschaftsgründung und 
laufende Kosten für die wirtschaftliche Betriebsführung. Die Gründungskosten liegen in der Regel in einer 
Höhe von ca. 2.000 €. Die Kosten für die wirtschaftliche Betriebsführung liegen in einer Bandbreite von 
150-500 € pro Jahr. Detaillierte Auskünfte für den Einzelfall kann ein Steuerberater erteilen.  

Für den Vorsteuerabzug (Rückvergütung der beim Erwerb für die Photovoltaikanlage gezahlten 
Mehrwertsteuer durch das Finanzamt) sind die Herstellungs-/Anschaffungskosten der Anlage maßgebend. 
Hierzu gehören die durch Belege nachgewiesenen Aufwendungen im direkten Bereich der Anlage wie 
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Anschaffungskosten, Transportkosten, Installationskosten, Abnahmekosten und Kosten für Dachein-
deckungen, nicht jedoch Eigenleistungen (§ 14 UStG). Wenn die Anlage im Rahmen eines Neubaus errichtet 
wird, empfiehlt sich eine gesonderte Rechnungsstellung für alle Bauteile der PV-Anlage. Von diesen 
Aufwendungen erstattet das Finanzamt die Mehrwertsteuer als Vorsteuer zurück. Die Vorsteuer wird nach 
Inbetriebnahme der Anlage aufgrund von Umsatzsteuervoranmeldungen ausgezahlt oder verrechnet, sofern 
die Steuerkonten der Betreffenden ausgeglichen sind. Voraussetzung für die Rückerstattung ist, dass eine 
Unternehmereigenschaft des Anlagenbetreibers vorliegt. Nach dem Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums (BMF) vom 23. Juli 2001 (Aktenzeichen IV B 7 – S 7104 21/01) ist die Unternehmereigenschaft 
unabhängig von der Anlagengröße und den tatsächlich erzielten Erlösen auch bei ansonsten nicht 
unternehmerisch Tätigen gegeben, wenn regelmäßig elektrischer Strom mit einer unter das EEG fallenden 
Anlage ins öffentliche Netz einspeist wird. Dies ist bei netzgekoppelten Anlagen, die den erzeugten Strom 
ins öffentliche Netz einspeisen und deren Stromeinspeisung vom Energieversorgungsunternehmen nach 
dem EEG vergütet wird (Einnahmeerzielungsabsicht), der Fall. 

Da mit der EEG-Novelle vom 1. Januar 2009 auch das Decken des eigenen Strombedarfs vergütet wird, 
stellt sich die Frage nach der Unternehmereigenschaft erneut, denn die Einspeisung ins öffentliche Netz 
erfolgt nun nicht mehr regelmäßig sondern nur noch gelegentlich. Das Bundesumweltministerium (BMU) 
stellt dazu mit dem Schreiben Steuerrechtliche Auswirkungen des Direktverbrauchs von Strom aus 
Photovoltaikanlagen (§ 33 Abs. 2 EEG 2009) vom 29. Dezember 2008 klar, dass der Direktverbrauch keinen 
Einfluss auf die umsatzsteuerliche Betrachtung mit sich bringt; prinzipiell wird der Direktverbrauch als 
Einspeisung in das öffentliche Versorgungsnetz und unmittelbare Rücklieferung durch den Netzbetreiber 
interpretiert. Die Absicht zum Erzielen eines Gewinns ist durch die Vergütung von selbst genutztem Strom 
weiterhin gegeben. In der Folge muss der Betreiber der Photovoltaikanlage für die gesamte von ihm 
erzeugte Strommenge Umsatzsteuer entrichten, sowohl für eingespeisten Strom wie auch für selbst 
genutzten – und ebenfalls vergüteten – Strom. 

Gemäß § 18 Abs. 2 UStG sind umsatzteuerpflichtige Betreiber in den ersten beiden Jahren verpflichtet, 
monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Zu beachten ist ferner, dass auch in Monaten ohne 
Einspeisung eine Meldung („Nullmeldung“) erforderlich ist. Ab dem dritten Jahr kann das Finanzamt auf die 
Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung verzichten, wenn die Umsatzsteuerzahllast im 
zurückliegenden Kalenderjahr unter 512 € liegt. Diese Grenze wird bei einer Anlagengröße von ca. 7 kWp 
erreicht. In diesem Fall erfolgt ab dem dritten Jahr nur noch einmal jährlich die Jahressteuererklärung, die bis 
zum 31. Mai des nächsten Jahres beim Finanzamt abzugeben ist. Sofern die Umsatzsteuerzahllast im 
Bereich zwischen 512-6.136 €, liegt, ist vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. 

In der Regel wird vom Finanzamt auch der Vertrag mit dem EVU angefordert, aus dem unter anderem 
ersichtlich ist, ob der Anlagenbetreiber der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. 

 

5.2 Körperschaftssteuer / Einkommensteuer 

5.2.1 Körperschaftssteuer / Einkommensteuer  
Einkommensteuer zahlen Privatpersonen, die Einkünfte erzielen, welche unter das Einkommensteuergesetz 
fallen. Körperschaften des öffentlichen Rechts und juristische Personen zahlen Körperschaftssteuer. 

Durch den Betrieb einer Photovoltaikanlage werden Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit erzielt 
(§ 15 Abs. 2 EStG), die in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Aus der Gegenüberstellung der 
Einnahmen und Ausgaben wird der Gewinn ermittelt. Die Vorsteuer stellt im Regelfall zum Zeitpunkt der 
Zahlung Betriebsausgaben und zum Zeitpunkt der Rückerstattung Betriebseinnahmen dar. 

Die Anschaffungskosten für die Photovoltaikanlage gehören netto – d. h. ohne Umsatzsteuer – zu den 
Ausgaben. Allerdings können diese Kosten nicht vollständig im Jahr der Anschaffung geltend gemacht 
werden. Die Finanzbehörden verteilen die Anschaffungskosten für Photovoltaikanlagen auf 20 Jahre – der 
Fachbegriff lautet Abschreibung oder Absetzung für Abnutzung (AfA). Abschreibungen (siehe 
Abschnitt 5.2.2) sind bei der Gewinnermittlung als Betriebsausgaben zu behandeln. 

Wird Strom aus der Photovoltaikanlage direkt genutzt, handelt es sich aus einkommenssteuerrechtlicher 
Sicht um eine Entnahme aus dem Betriebsvermögen. Folglich ist die Differenz aus der Vergütung für 
eingespeisten Strom (43,01 ct/kWh) und selbst genutztem Strom (25,01 ct/kWh) – d. h. 18 ct/kWh – als 
fiktive Einnahme heranzuziehen. Dieser Betrag unterliegt, wie bereits im Abschnitt 5.1 erwähnt, sowohl 
Umsatz- wie auch der Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer. Somit resultiert eine Gleichbehandlung 
der Anlagenbetreiber, unabhängig ob Strom ins öffentliche Netz eingespeist oder zum Decken des 
Eigenbedarfs herangezogen wird. Wirtschaftlich lohnend ist das Decken des Eigenbedarfs immer dann, 
wenn die Kosten für den Strombezug 18 ct/kWh (netto) bzw. 21,42 ct/kWh (brutto) übersteigen. 
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Die Einkommensteuer richtet sich nach den persönlichen Einkommensverhältnissen des oder der Betreiber. 
Werden die Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage im Sinne des Einkommensteuergesetzes 
angesehen, wird der Gewinn den Einkünften aus gewerblicher Tätigkeit zugerechnet und zusammen mit den 
anderen Einkommensarten besteuert. Entsteht ein Verlust, mindert dies das gesamte persönliche 
Einkommen und somit die Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer. 

Bei der Berechnung der Körperschaftssteuer ist ein Freibetrag zu berücksichtigen. Der Gewinn beim Betrieb 
kleinerer und mittlerer Photovoltaikanlagen liegt in der Regel unterhalb dieses Freibetrages. 

Aus steuerrechtlicher Sicht ist der Betrieb einer Photovoltaikanlage als Gewerbe anzusehen, auch wenn in 
aller Regel davon auszugehen ist, dass das vergütete Einspeisen von Solarstrom ins öffentliche Stromnetz 
nicht als Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) eingestuft wird. Insofern ist die Anzeige eines 
Gewerbes gemäß § 14 GewO beim Gewerbeamt nicht erforderlich. Es ist lediglich beim zuständigen 
Finanzamt ein Antrag zur Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit zu stellen. 

5.2.2 Abschreibung 
Wahlweise ist eine lineare oder degressive Abschreibung möglich. Bei einer linearen Abschreibung ergeben 
sich über die Nutzungsdauer gleich hohe Abschreibungsraten. Die seit 2009 wieder mögliche degressive 
Abschreibung berücksichtigt eine höhere Abnutzung und Wertminderung in den Anfangsjahren. Die höheren 
Abschreibungen zu Beginn der Nutzungsdauer wirken sie sich dabei vorteilhaft auf die zu zahlende 
Einkommensteuer bzw. Körperschaftssteuer aus. 

Konkret lassen sich bei der degressiven Abschreibung bis zu 12,5 % vom jeweils aktuellen Buchwert der 
Photovoltaikanlage absetzen. Bei einer Anlage mit Herstellungskosten von 19.000 € (netto) ergibt sich so ein 
Betrag von 2.375 € im ersten Jahr, 2.078 € im zweiten Jahr, 1.818 € im dritten Jahr, usw.. Im vierzehnten 
Jahr – das Jahr der Inbetriebnahme zählt dabei als 1. Jahr – würde die degressive Abschreibung niedriger 
ausfallen, als die lineare Abschreibung. Zu diesem Zeitpunkt ist daher ein Wechsel zur linearen 
Abschreibung zweckmäßig.2 Findet die Inbetriebnahme in der zweiten Jahreshälfte statt, verschiebt sich 
dieser Zeitpunkt um eine Periode. 

 

5.3 Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer ist für die meisten Betreiber von Solaranlagen nicht relevant. Sie ist erst fällig, wenn der 
Gewinn aus einer gewerblichen Tätigkeit die Freibetragsgrenze übersteigt, welche je nach Gesellschaftsform 
und Umsatz der Gesellschaft unterschiedlich hoch ist. Detaillierte Auskünfte kann ein Steuerberater erteilen. 

                                                
2 Da die degressive Abschreibung über eine mathematische Rekursion berechnet wird, käme es präzise genommen nie zum Buchwert 
gleich Null. Daher ist ein Wechsel zur linearen Abschreibung – der Aufteilung des Restbuchwerts auf die verbleibenden 
Abschreibungsperioden des 20-jährigen Abschreibungszeitraumes – ratsam. 
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6 Anhang 

6.1 Muster-Gestattungsvertrag für Dachflächenverpac htung 

 
 

Mietvertrag  
für die Errichtung einer Photovoltaikanlage 

 
zwischen 
 
der Prot. Kirchengemeinde 
........................................................................................................................... 
vertreten durch das Presbyterium 
...........................................................................................................................-nachstehend "Vermieter" genannt- 
 
und  
 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... - nachstehend "Mieter" genannt- 
 
 
Der Mieter beabsichtigt, in dem in § 1 bezeichneten Gebäude / auf dem in § 1 benannten Grundbesitz (nachstehend: der 
Grundbesitz genannt) eine Photovoltaikanlage mit Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz zu errichten und zur 
Unterbringung der Anlage, Dachflächen und Räumlichkeiten anzumieten. 
 
Der Mieter und der Vermieter treffen dazu die nachstehenden Vereinbarungen: 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
 
(1) Der Vermieter vermietet dem Mieter  
 
 a) Dachflächen von ca. ………..m² und Räumlichkeiten zur Errichtung und zum Betrieb einer   

  Photovoltaikanlage an dem Gebäude 
        Bezeichnung .................................................................................................... 
        Ort.................................................................................................................... 
        Straße ............................................................................................................... 
       Räumlichkeiten ..................................................................................... (genaue Bezeichnung) 
       zur Mitbenutzung,  
 
 b) eine Fläche von ca. ............m2 zur Errichtung und zum Betrieb auf dem Grundstück 
        Amtsgericht ...................................................................................................... 
       Grundbuch von ................................................................................................. 
        Band ................................................................................................................. 
        Blatt .................................................................................................................. 
        Gemarkung ....................................................................................................... 
        Flur ................................................................................................................... 
        Flurstück............................................................................................................ 
        zur Nutzung. 
 
(2) Die elektrische Leistung der Photovoltaikanlage beträgt ca. ............. kWp. Der Vermieter stellt dem Mieter die in 

Abs. 1 genannten Flächen zur Verfügung, um die Gewinnung von Solarstrom aus Photovoltaikmodulen (PV-
Modulen) zu ermöglichen. Zum Leistungsumfang des Mieters gehören insbesondere die Montage der PV-Module 
auf der Dachhaut, die Montage der Wechselrichter nebst (Funk-) Modem in unmittelbarer Nähe zu den Modulen 
innerhalb des Gebäudes, der zusätzliche Einbau eines Bezugszählers sowie eines Einspeisezählers in einen 
vorhandenen Schaltschrank oder einen zusätzlichen Schaltschrank, die Verlegung von Stromkabeln zwischen PV- 
Modulen, Wechselrichtern und den Zähleinrichtungen sowie der Betrieb der PV- Anlage. 
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Eine evtl. notwendig werdende Bereitstellung eines Nebenstellenanschlusses (für Modemanschluss zur 
Fernüberwachung) erfolgt durch den Vermieter. Die dafür anfallenden Kosten werden von dem Mieter 
übernommen. 
 

(3)  Die genaue Größe, Anordnung und Standort der Photovoltaikanlage sowie alle dafür erforderlichen Einrichtungen 
werden in Absprache mit dem Vermieter vor Vertragsabschluß festgelegt und in einem beigefügten Lageplan 
skizziert. Dieser Lageplan ist als Anlage Bestandteil dieses Mietvertrages. Die Parteien sind sich einig, dass mit 
dem Bau der Anlage noch im Jahr ....................begonnen werden soll. Eine von der Entwurfsplanung abweichende 
Ausführung der Anlage bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters  

 
(4) Die Mitnutzung der vermieteten Räumlichkeiten durch den Vermieter ist unschädlich. Der Betrieb und die 

Sicherheit der Anlagen dürfen nicht beeinträchtigt werden.  
 
(5) Der Mieter ist berechtigt, die Anlage zu errichten und laufend dem jeweiligen Stand der Technik anzupassen und 

entsprechend ganz oder teilweise abzuändern, soweit sich dadurch das Ausmaß der Inanspruchnahme der 
Mietsache und der Beeinträchtigung des Vermieters nicht erweitert. Bauliche Veränderungen bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

 
(6) Der Vermieter gewährt dem Mieter sowie von diesem beauftragten Dritten nach rechtzeitiger Absprache 

ungehinderten Zugang zum Mietobjekt, dabei werden die kirchlichen Belange (z.B. Gottesdienst, 
Kindergartenbetrieb) berücksichtigt. 

 
(7) Alle Rechte aus diesem Vertrag kann der Mieter von seinen Angestellten oder sonstigen von ihm beauftragten 

Personen wahrnehmen lassen, soweit der Vertrag nichts anderes bestimmt. Diese Personen wird der Mieter dem 
Vermieter namentlich in schriftlicher Form mitteilen. 

 
(8) Sämtliche vom Mieter in Ausübung seiner Rechte aus diesem Vertrag mit dem Grundstück und Gebäude 

verbundenen Anlagen und Einrichtungen verbleiben - als nur zu vorübergehendem Zweck verbunden - Eigentum 
des Mieters. 

 
(9) Der Vermieter gestattet dem Mieter, soweit möglich, alle zur Einrichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung der 

Anlage erforderlichen Versorgungsleitungen (Strom- und Telefonleitungen) zu nutzen und ggf. neue nach 
Absprache mit dem Vermieter selbst zu verlegen. Etwaige erforderliche Genehmigungen Dritter holt der Mieter auf 
seine Kosten vor Durchführung von Maßnahmen ein. Etwaige technische Aufrüstungen gehen zu Lasten des 
Mieters. 

 
 

§ 2 
Vertragslaufzeit 

 
(1)  Die Vermietung erfolgt  auf die Dauer von ......... Jahren. Sie beginnt am ................... und endet am ........................ 
 
(2) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht eine Vertragspartei mindestens sechs Monate vor 

Beendigung des Mietverhältnisses schriftlich erklärt, dass sie das Mietverhältnis nicht fortsetzen will. 
 
 

§ 3 
Mietzins und Mietanpassung 

 
(1) Der Mieter  entrichtet einen jährlichen Mietzins in Höhe von 
 
  .................................. € 
 (i.W.: ..........................................................................................................................Euro) netto. 
 
 
(2) Der Mietzins ist bis zum 15. Januar eines Jahres im voraus ohne Kosten für den Vermieter auf folgendes Konto zu 

überweisen: 
 
 Konto-Nr.:..................................................................................................................................................... 
 Bank ............................................................................................................................................................. 
 BLZ .............................................................................................................................................................. 
 Verwendungszweck ..................................................................................................................................... 
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 Sofern die Vertragszeit später als am 1. Januar des betreffenden Jahres beginnt, ist der Mietzins für dieses Jahr 
innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Vertragsbeginn zeitanteilig zu zahlen. 

 
(3) Der Mieter trägt die Mahnkosten und leistet bei Verzug Schadensersatz in Höhe von 5 % über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens durch den Vermieter bleibt unberührt.  
 
(4) Der Mieter kann gegen die Mietzinsforderung nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die der Vermieter 

schriftlich anerkannt oder für die der Mieter einen zumindest vorläufig vollstreckbaren Titel hat. Entsprechendes 
gilt für ein Zurückbehaltungsrecht des Mieters. 

 
(5) Der Mietzins wird künftig der Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasst. Bemessungsmaßstab ist der vom 

Statistischen Bundesamt jeweils für Oktober amtlich festgestellte Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland insgesamt. Maßgebend ist das vom Statistischen Bundesamt jeweils festgesetzte letzte 
Basisjahr. Vergleichszeitpunkt für alle künftigen Veränderungen des Mietzinses ist der Indexwert vom Oktober des 
Jahres des Vertragsabschlusses. Beginnend mit dem auf den Vertragsabschluss folgenden 1. Januar ändert sich 
jeweils nach Ablauf von 3 Jahren der Mietzins in dem selben prozentualen Verhältnis, in dem der Oktober-
Indexwert gegenüber dem Indexwert des Oktober, der der letzten Mietzinsfestsetzung zugrunde gelegt worden ist, 
in Prozenten (nicht Punkten) sich nach oben oder unten verändert hat.  

 
 Der Mieter wird den geänderten Mietzins ohne gesonderte Aufforderung zahlbar machen. 
 

Die für die Anpassungsklausel erforderliche Genehmigung gemäß § 2 Abs. 2 des Preisangaben- und 
Preisklauselgesetzes in Verbindung mit § 4 Preisklauselverordnung wird vom Mieter eingeholt. 

 
 

§ 4 
Energieverbrauch und Nebenkosten 

 
Der Mieter zahlt alle Kosten, die mit seinem Energieverbrauch zusammenhängen, unmittelbar an das 
Energieversorgungsunternehmen. Sollte eine direkte Abrechnung mit dem EVU nicht möglich sein, so wird der 
Vermieter die Kosten über Zwischenzähler erfassen und mit dem Mieter abrechnen. Falls durch die Anlage des 
Mieters weitere Nebenkosten erhoben oder bereits erhobene Nebenkosten im Sinne der Anlage 3 zu § 27 der II. 
Berechnungsverordnung erhöht werden sollten, erstattet der Mieter dem Vermieter den jeweils nachgewiesenen 
Betrag bzw. Differenzbetrag. 

 
 

§ 5 
Gewährleistung 

 
Dem Mieter ist der Zustand der Mietsache bekannt. Der Vermieter übernimmt keine Gewähr für die Größe, 
Beschaffenheit und die rechtliche und tatsächliche Eignung des Mietgrundstückes und des Gebäudes für den 
Vertragszweck einschließlich Erschließung (Zuwegung, Ver- und Entsorgung). Der Vermieter ist auch nicht 
verpflichtet, während der Laufzeit des Mietverhältnisses Bauinstandsetzungsmaßnahmen lediglich im Hinblick auf 
die Photovoltaikanlage auf seine Kosten durchzuführen. 

 
 

§ 6 
Verpflichtungen des Mieters 

 
(1) Der Mieter wird die Photovoltaikanlage nach den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und anerkannten 

Regeln der Technik errichten, betreiben und unterhalten und alle erforderlichen behördlichen und sonstigen 
Genehmigungen einholen.  
 

(2) Vor Durchführung jeder Baumaßnahme ist jeweils eine Abstimmung des Mieters mit dem Vermieter bezüglich 
des Zeitpunktes der Arbeiten erforderlich. 
Im Falle einer von dem Vermieter aus funktionalen oder Instandsetzungsgründen beauftragten Dachreparatur, hat 
der Mieter die Photovoltaikanlage auf seine Kosten zu entfernen. Nach Beendigung der Dacharbeiten hat der 
Vermieter den Mieter über den Abschluss der Arbeiten unverzüglich zu informieren, damit die Wiederinstallation 
der Photovoltaikanlage, ebenfalls auf Kosten des Mieters, erfolgen kann. Der Vermieter verpflichtet sich bereits 
jetzt, der Neuinstallation der Photovoltaikanlage zuzustimmen.  
 

(3) Der Mieter wird die Photovoltaikanlage und die in Anspruch genommenen Dachflächen und Gebäudeteile stets in 
verkehrssicherem Zustand halten. Schäden wird der Mieter unverzüglich beseitigen. Die diesbezüglichen Kosten 
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für Reparaturen, Erneuerungen usw. trägt der Mieter. 
 

(4) Der Mieter hat besonders schonend mit Gebäuden und Gegenständen umzugehen, die dem liturgischen Gebrauch 
dienen. 
 

(5) Durch die Photovoltaikanlage und im Zusammenhang mit Arbeiten an derselben, dürfen kirchliche 
Veranstaltungen nicht gestört werden.  

 
 

§ 7 
Haftung des Mieters, Versicherungen 

 
(1) Der Mieter haftet - unabhängig von einem Verschulden - unmittelbar für alle Personen- und Sachschäden, die dem 

Vermieter im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb, der Unterhaltung und der Entfernung der 
Photovoltaikanlage entstehen. Der Mieter kann sich dem Vermieter gegenüber nicht auf  § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB 
berufen. Bezüglich der verschuldensunabhängigen Haftung haftet der Mieter im Umfang der von ihm 
abzuschließenden, angemessenen Versicherungssummen. 

 
(2) Der Mieter hat die Mietsache auf seine Kosten für seine Anlagen herzurichten. Dem Mieter obliegt es, auf seine 

Kosten alle mit der Photovoltaikanlage verbundenen Risiken, insbesondere auch bezüglich der von ihm 
eingebrachten Gegenstände und seiner Haftung gegenüber dem Vermieter ausreichend zu versichern. Der Mieter 
überlässt dem Vermieter auf Wunsch eine Abschrift der Versicherungspolice. 

 
 

§ 8 
Verpflichtungen des Vermieters 

 
(1) Wenn der Vermieter während der Dauer des Mietverhältnisses den Grundbesitz veräußert, wird er seinem 

Rechtsnachfolger, der nach Maßgabe des § 566 BGB in das Mietverhältnis eintritt, über den Mietvertrag 
unterrichten und dem Mieter die Grundstücksveräußerung mitteilen. 

 
(2) Der Vermieter wird, soweit erforderlich, Behörden gegenüber sein Einverständnis zu den erforderlichen 

Baumaßnahmen erklären und/oder bei Bedarf vom Mieter vorbereitete Anträge stellen sowie gegen ablehnende 
Entscheidungen fristwahrend Rechtsbehelfe / Rechtsmittel einlegen, soweit dies nicht durch den Mieter selbst 
geschehen kann. Der Mieter stellt den Vermieter von dadurch bedingten Verpflichtungen frei und erstattet ihm die 
Kosten der notwendigen Rechtsverfolgung und Interessenwahrnehmung. Der Mieter leistet ggf. entsprechende 
Kostenvorschüsse. 

 
(4) Der Vermieter verpflichtet sich außerdem notwendige Instandsetzungs-/ Wartungsarbeiten, die eine Abschaltung 

der Photovoltaikanlage erfordern, schnellstmöglich und in Absprache mit dem Mieter durchzuführen. 
 
(5) Der Vermieter verpflichtet sich, keine Hindernisse oder Bauwerke zu errichten, sowie keine Bäume oder hoch 

wachsenden Sträucher anpflanzen, die einen Schattenwurf auf die PV-Module zur Folge haben könnten, welcher zu 
einer Beeinträchtigung der Energiegewinnung der Photovoltaikanlage führt. 

 
 

§ 9 
Haftung des Vermieters 

 
 Die Haftung des Vermieters für Schäden an der Photovoltaikanlage auf dem in § 1 genannten Grundstück und 

Gebäude beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Gleiches gilt für Schäden aus der Beeinträchtigung 
des Betriebes infolge der Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen. Haftungshöchstgrenze für 
Schadensereignisse in einem Jahr ist ein Schadensbetrag in Höhe der zweifachen Jahresmiete. 

 
Die summenmäßige Haftungsbeschränkung tritt nicht ein, sofern eine bestehenden Versicherungen des Vermieters 
einen darüber hinausgehenden Schaden ersetzen. 

 
 

§ 10 
Erhöhte Feuerversicherung 

 
Für den Fall, dass sich die Feuerversicherungsbeiträge durch die Installierung der Photovoltaikanlage erhöhen 
sollten, trägt der Mieter die Mehrkosten. 
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§ 11 
Überlassung von Nutzungsrechten, Untervermietung 

 
(1) Der Mieter darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters die Nutzungsrechte einem anderen 

überlassen, insbesondere eine Untervermietung vornehmen. 
 
(2) Auch im Falle der Erteilung einer solchen Zustimmung gemäß Abs. 1 bleiben alle nach diesem Mietvertrag 

bestehenden Verpflichtungen des Mieters gegenüber dem Vermieter aufrechterhalten. 
 
(3) Der Mieter ist ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters, die zur Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen 

Genehmigung bedarf, nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag einem Dritten (Rechtsnachfolger) zu übertragen 
(abzutreten). Dies gilt nicht bei Übertragungen/Abtretungen auf/an ein mit dem Mieter konzernverbundenes 
Unternehmen. 

 
(4) Die Erteilung einer Zustimmung gemäß Abs. 3 setzt insbesondere voraus, dass der Dritte (Rechtsnachfolger) ein 

für den Vermieter zumutbarer Vertragspartner ist, der Dritte alle Verpflichtungen des Mieters übernimmt, Gewähr 
für die Erfüllung dieser Verpflichtungen bietet, insbesondere vor Erteilung der Zustimmung das Bestehen 
ausreichender Versicherungen dem Vermieter schriftlich mit Unterlagen nachweist. 

 
 

§ 12 
Vorzeitige Kündigung des Vermieters 

 
(1) Der Vermieter kann das Mietverhältnis vorzeitig kündigen, wenn trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer 

angemessenen Nachfrist 
 
 a) der Mieter mit der Entrichtung des Mietzinses für 2 Jahre länger als 3 Monate nach Fälligkeit im Verzug ist, 
 b) der Mieter  ohne Zustimmung des Vermieters Nutzungsrechte einem Dritten überlässt, 
 c) der Mieter Verpflichtungen dieses Vertrages , insbesondere aus § 6 oder § 7 nicht nachkommt, 
 d) der Mieter einen vertragswidrigen Gebrauch fortsetzt. 
  
(2) Der Vermieter ist berechtigt, das Mietverhältnis mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Monats zu 

kündigen, wenn das Gebäude oder Teile des Gebäudes, die der Photovoltaikanlage dienen, nicht unterhalten 
werden können und abgebrochen werden müssen und keine andere Anbringung am Gebäude möglich ist. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Vermieter mit Genehmigung der Kirchenaufsichtsbehörde berechtigt, das Mietverhältnis aus 

wichtigem Grund im Sinne des BGB zu kündigen.  
 
(4) Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich erfolgen. In diesen Fällen sind Ersatzansprüche des Mieters 

ausgeschlossen. 
 
(5) Der Vermieter wird dem Mieter bereits gezahlte Vorauszahlungen anteilig zurückerstatten. 
 
 

§ 13 
Vorzeitige Kündigung des Mieters 

 
(1) Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Monats kündigen, wenn sich 

herausstellt, dass das Grundstück bzw. die Räumlichkeit für die Errichtung und den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage ungeeignet ist. 

 
(2) Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen, wenn eine 

behördliche Genehmigung, die für die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlage erforderlich ist, nicht 
erteilt wird. Der Mieter ist nicht verpflichtet, bei Versagung einer Genehmigung ein Rechtsbehelfsverfahren 
durchzuführen. 

 
(3) Wenn der Vermieter das Gebäude, auf dem er die Dachflächen an den Mieter vermietet hat, baulich verändern will, 

oder sonstige Instandsetzungs- bzw. Reparaturmaßnahmen am Grundstück vornimmt, durch die der Betrieb der 
Photovoltaikanlage eingeschränkt werden könnte, wird er den Mieter frühzeitig über die Art und den konkreten 
Umfang der geplanten Maßnahme unterrichten. 
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Der Mieter kann das Mietverhältnis mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende kündigen, wenn der Betrieb 
der Photovoltaikanlage infolge der Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen des Vermieters 
am/im Gebäude dauerhaft beeinträchtigt ist oder wird.  

 
(4) Der Mieter kann ferner das Mietverhältnis vorzeitig frühestens zum Ablauf des fünften Vertragsjahres und danach 

jederzeit mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Vertragsjahres kündigen, sofern die Photovoltaikanlage 
von ihm nicht mehr benötigt wird. 

 
(5) Der Mieter ist berechtigt, das Mietverhältnis aus wichtigem Grund im Sinne des BGB zu kündigen. 
 
(6) Die gezahlte Jahresvergütung ist dem Mieter anteilig zu erstatten. 
 
(6) Die Kündigung muss in allen Fällen schriftlich ausgesprochen werden. 
 
 

§ 14 
Rückgabe des Mietgrundstückes 

 
(1) Endet das Mietverhältnis (Zeitablauf, vorzeitige vertragliche Beendigung, Kündigung usw.), so ist der Mieter 

verpflichtet, auf seine Kosten die Photovoltaikanlage und alle dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen 
abzubauen und zu entfernen. Der Mieter hat den ursprünglichen bzw. einen baulich und wertmäßig vergleichbaren 
Zustand wiederherzustellen. 

 
(2) Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter keinen Anspruch auf Erstattung von Aufwendungen. 
 
 

§ 15 
Verjährung  

 
(1) Die Ersatzansprüche des Vermieters wegen Veränderungen oder Verschlechterungen des Mietgrundstückes 

verjähren in 6 Monaten nach Beendigung des Mietverhältnisses. 
 
(2)  Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Vermieter die Sache zurückerhält. 
 
 

§ 16 
Zustand der Mietsache bei Beginn und Ende des Vertragsverhältnisses 

 
Über den Zustand der Mietsache bei Beginn des Mietverhältnisses und bei Beendigung des Mietverhältnisses nach 
Abbau der Funkstation des Mieters werden schriftliche Protokolle vom Mieter erstellt. Die Protokolle bedürfen der 
Gegenzeichnung des Vermieters. 

 
 

§ 17 
Zusätzliche Vereinbarungen 

 
(1) Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
 
(2) Zusätzlich vereinbaren die Parteien folgendes: ................................................................................................ 
 
 

§ 18 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 
 Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Vermieters. 
 
 

§ 19 
Neufassung vertraglicher Bestimmungen 

 
Die Nichtigkeit einer einzelnen Bestimmung dieses Vertrages hat nicht die Nichtigkeit des gesamten Vertrages zur 
Folge. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, auf Verlangen der anderen Vertragspartei nichtige Bestimmungen 
entsprechend dem von den Vertragsparteien Gewollten durch eine rechtlich einwandfreie Form zu ersetzen. 
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§ 20 
Genehmigung der Denkmalbehörde 

 
Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist vor Vertragsabschluss die Genehmigung bzw. ein Negativattest der 
zuständigen Denkmalbehörde einzuholen. 
 
 
 

§ 21 
Kirchenaufsichtliche Genehmigung 

 
 Der Vertrag und die Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen 

Genehmigung. Diese wird vom Vermieter beantragt. Die kirchenaufsichtliche Genehmigung ist Bestandteil des 
Vertrages. 

 
§ 22 

Ausfertigung; Kosten 
 
(1) Dieser Vertrag wird dreifach ausgefertigt. Je eine Ausfertigung erhalten der Vermieter, der Mieter und die 

kirchliche Aufsichtsbehörde. 
 
(2) Der Mieter trägt die Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung. 
 
 
 
 
............................................, den ................................................, den 
Prot. Kirchengemeinde ........................................................ 
  
 
..................................................... ......................................................... 
Pfarrer(in)) (Geschäftsführende(r))  
 
................................  
(Presbyter(in)) 
 
................................... 
(Presbyter(in)) 
 
  
 
 
(Siegel) 
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6.2 Erhebungsdatenblatt für Gebäude 
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6.3 Realisierte Projekte in Kirchengemeinden der Ev angelischen Kirche der Pfalz 

6.3.1 Frankeneck 
Die Protestantische Kirchengemeinde Frankeneck in Rheinland-Pfalz war Teilnehmer des DBU Projekts 
Kirchegemeinden für die Sonnenenergie. In diesem Rahmen wurde im Jahr 2003 eine Photovoltaikanlage 
mit einer Leistung von ca. 3,5 kWp installiert.  
 

 
Quelle: Protestantische Kirchengemeinde Frankeneck 

Abbildung 6-1: Photovoltaikanlage in Form eines Kreuzes auf dem Dach der Kirche  
 
Die PV-Anlage auf dem Kirchendach ist eine gelungene Ergänzung zu dem Gesamtprojekt in der 
Verbandsgemeinde Lambrecht, in der auch alle Schulen mit einer PV-Anlage ausgestattet sind.  
 

6.3.2 Ludwigshafen-Rheingönheim 
Auf dem Satteldach des Evangelischen Gemeindezentrums Ludwigshafen-Rheingönheim „Johann-Crüger-
Haus“ in der Sandgasse 13 wurde im Sommer 2002 eine Photovoltaikanlage installiert.  
 

 
Quelle: Evangelische Kirchengemeinde Rheingönheim 

Abbildung 6-2: Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus in Ludwigshafen-Rheingönheim 
 
Der umweltfreundlich erzeugte Strom der Anlage wird ins Stromnetz eingespeist. Eine Visualisierungstafel 
informiert vor der Paul-Gerhardt-Kirche in der Rheingönheimer Hauptstraße über die regelmäßig erfassten 
Messdaten, die auch vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg überprüft werden. 
Zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen wie z.B. eine „Solar- Aktie“ oder der „Energie-Gemeindebrief“ 
begleiteten seither das Projekt. Es leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umweltbildung und wurde 
2003 mit dem 2. Umweltpreis der Stadt Ludwigshafen ausgezeichnet. 
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6.4 Beispiel einer Solaraktie für Sponsoring-Projek te 
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7 Kontaktadressen 

Weitere Informationen 
 
Telefonhotline und Internetpräsenz 
 
BINE Informationsdienst http://www.energiefoerderung.info 
 foerderinfo@bine.info  
 
Bundesnetzagentur http://www.bundesnetzagentur.de   
 kontakt-solaranlagen@bnetza.de  
 Tel.: 0561 / 7292-120 
 (Mo.-Do. 9 - 15 Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr) 
 Fax: 01805 / 734870-1001 
 
 Online-Formular zur Anmeldung der PV-Anlage http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/15305.pdf  
 Erläuterungen zum Formular http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/15303.pdf  
 
Deutsche Energieagentur (dena) http://www.thema-energie.de  
 Energiehotline (kostenlos)  Tel.: 08000 / 736 734 
 (24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr) 
 
KfW-Förderbank http://www.kfw-foerderbank.de 
 infocenter@kfw.de  
 Informationshotline Tel.: 01801 / 33 55 77 
 (wochentags 07:30 - 18:30 Uhr) 
 
 
Internetseiten 
 
Informationen der DBU http://www.kirchen-daecher.de 
 
Ministerium für Umwelt, Forsten http://www.mufv-rlp.de 
und Verbraucherschutz, Rheinland-Pfalz 
 
Landeszentrale für Umweltaufklärung http://www.umdenken.de 
Rheinland-Pfalz 
 
„Unser Ener“ Energiesparkampagne http://www.unserener.de  
Rheinland-Pfalz 
 
Solarenergie-Förderverein e.V. http://www.sfv.de 
 
Energieagentur NRW http://www.ea-nrw.de 
 
Der interaktive Solartechnik-Berater http://www.solartechnikberater.de 
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